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SMART (L)IST 

Vorsteuervergütung

ZIELGRUPPE: INNOVATIVE KLEIN- UND MITTELUNTERNEHMEN

Anfertigung nach Maß
„Viele Unternehmen profi-
tieren von unseren HR-
Lösungen“ S11     Manfred Nagl

Top-Ranking 2-4/2006
der Unternehmen im
Bereich Klein- und
Mittelbetriebe

PRODUZENTEN

Druckerei Althammer
Stockreiter & Dall GmbH,
2700 Wr. Neustadt

Langjährige Performance in
einem schwierigen Umfeld

GEWERBE UND HANDEL

Richard Marischka
Gesellschaft m.b.H., 
1200 Wien

Handel mit Installationsbedarf

DIENSTLEISTER

M&P Werbeagentur
Gesellschaft m.b.H.,
1020 Wien Im Visier der Finanz

„Wann geprüft wird, steht
nicht in den Sternen“ S8 

Dr. Josef Wurditsch
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Aktuell:

„Rückerstattung aus-
ländischer Umsatzsteuer“

Stichtag: 
30.6. des Folgejahres!

Österreichische Unterneh-
mer, die im Ausland betrieb-
lich veranlasste Ausgaben
tätigen, können die dafür
jeweils in Rechnung gestellte
Umsatzsteuer grundsätzlich
im jeweiligen Land – generell
in allen EU-Staaten und
zusätzlich auch in Nicht-EU-
Staaten, wie zB Schweiz oder
Norwegen – im Rahmen ei-
nes Vorsteuervergütungs-
verfahrens geltend machen.

Voraussetzungen:
Das österreichische Unter-
nehmen darf im Vergü-
tungsstaat nicht ansässig
sein. Es darf weiters dort
nicht zur Umsatzsteuer ver-
anlagt werden bzw. nicht
dem allgemeinen Besteu-
erungsverfahren unterlie-
gen, d.h. es dürfen in diesem
Staat keine Inlandsumsätze
ausgeführt worden sein.

Die Höhe der Rückvergü-
tung variiert bei gleichen Be-
dingungen von Land zu Land.

PERSONAL

Eine Frage der Nutzung
„Auch Fuhrparkmanage-
ment  macht Sinn für
KMU“ S13        Prok. Maria Auer

LEASINGSTEUER

INHALT:

RECHT

WIRTSCHAFT

Betrugsbekämpfungsgesetz.
Wichtige Änderungen in der
aktuellen Regierungsvorlage. S4
Kauf oder Leasing. 
Vor- und Nachteile der jewei-
ligen Finanzierungsform.     S5

STEUER

Editorial S2

Impressum S3

Kfz-Leasing.
Vorteile für Klein- und Mittel-
betriebe beim Leasing.       S13

Leasingmarkt in Österreich.
Neugeschäftsvolumen beläuft
sich auf über € 6 Milliarden. S14

Gerätebewirtschaftung.
Das „etwas andere“ Flotten-
management.                          S15

Innovationen.
Förderoffensive aus Wien für
Beschäftigungszuwachs. S16

BIP-Wachstumsrate. S16

SERVICE

Betriebsprüfung.
Die optimale Vorbereitung für
die Finanzbehörde. S8
Neues Ingenieursgesetz 2006.
Geplante Erleichterungen
zum Erreichen der Standesbe-
zeichnung. S8
KMU-Prognose Deutschland.
Die technologische Leistungs-
fähigkeit des Nachbarn. S9
Der erste Eindruck.
Einarbeitungsphase als Prüf-
stein im Unternehmen.         S10
HR-Prozesse.
Maßgeschneiderte Lösungen
vom starken Partner. S11
Am Puls der Zeit.
Akademie für Recht und Steu-
ern ist der Leader im heimi-
schen  Arbeitsrecht. S12

Die ECONET PLATFORM.
Die kostenlose Mitgliedschaft
bietet Zugang zu zahlreichen
Angeboten und Aktivitäten
im KMU-Dreieck Wien-Bra-
tislava-Brünn.                        S2

Foto: Consultatio Foto: P&I Foto: BAWAG P.S.K. LEASING GmbH

Lenk- und Ruhezeiten.
Neue EU-Verordnung im
Straßengüter und Personen-
verkehr. S6
Die Bürgerkarte.
Die Erweiterung der e-card
zum elektronischen persön-
lichen Ausweis.                        S7l

Die zentrale Aktionsplattform des Projekts ECONET Platform bildet
der Business Club. Unter „Innovativen KMU“ sieht man Betriebe in den
Bereichen Produktion, Neue Technologien, Forschung, Umwelt und
Informationstechnik. 
Die ECONET PLATFORM bietet Unterstützung sowohl für Unternehmen, die bereits in die
Slowakei und nach Tschechien exportieren, als auch jenen, die zukünftig Exportaktivitäten
in diese Länder planen. Österreichische UnternehmerInnen und ManagerInnen finden hier
Hilfestellung, auf dem slowakischen und tschechischen Markt präsent zu werden. S2

Die KMU–

Connection



ECONET hatte zunächst als Plattform zur Förderung von Wirtschaftskooperationen für österreichische und slowakische KMU in der Achse 
Wien-Bratislava-Trnava begonnen. Im März des Jahres konnte aufgrund des Erfolgs der Aktionsradius erweitert werden und umfasst nun auch die 
Grenzregionen zwischen Österreich und Tschechien.
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Nach etwas mehr als einem
Jahr kann die ECONET
PLATFORM auf eine sehr

erfolgreiche Zwischenbilanz zu-
rückblicken.

Ziel von ECONET ist die Stärkung
der Wirtschaftsstruktur in der
Region Wien-Bratislava-Brünn
durch intensive Wirtschaftskoope-
ration von innovativen Unterneh-
men, GründerInnen, Manager-
Innen, UnternehmensberaterIn-
nen, ExporteurInnen und den ent-
sprechenden Netzwerkpartnern.

Bisher haben rund 1600 Teilneh-
merInnen die Aktivitäten von ECO-
NET besucht. 

In den 13 Monaten des
Bestehens verzeichnet ECONET

bereits mehr als 1100 registrierte
Mitglieder, die auch die Vorteile
der virtuellen www.econet-plat-
form.at nützen.

Kostenlose Mitgliedschaft 
bringt viele Vorteile

Die einmalige kostenlose Regis-
trierung als Mitglied der www.eco-
net-platform.at eröffnet den Zu-
gang zu sämtlichen ebenfalls kos-
tenlosen Angeboten und Aktivi-
täten:

Durch die EU-Förderung (EFRE)
und die Kofinanzierung durch das
BMWA sind die Mitgliedschaft und
die Teilnahme an den Aktivitäten
von ECONET kostenfrei möglich.

ECONET VERANSTALTUNGEN

BUSINESS CLUB:
Zukunftsregion Bratislava / Trnava -
Exportchancen, 2. Mai 2006, 
Wien (WKÖ)

BUSINESS CLUB:
Zukunftsregion Bratislava / Trnava -
Exportchancen, 11. Mai 2006,
Mödling (WIFI) 

FACHSEMINARE IN WIEN (WKÖ)

� Wie sparen Sie Kosten durch
Risikoabsicherung im Auslands-
geschäft? 3. Mai 2006

� Transnationales Projektmana-
gement für KMU, 4. Mai 2006

� Slowakei-Österreich: Der Ein-
satz und die Entsendung von Ar-
beitnehmern – Fallen und Gestal-
tungsmöglichkeiten, 11. Mai 2006

� Bundesförderungen für KMU im
Bereich Forschung & Entwicklung
und Internationalisierung,
12. Mai 2006

� Kulturelle und sprachliche

Barrieren in der Slowakei erfolg-
reich überwinden, 24. Mai 2006

� Erfolgreiche Geschäftsgründung
in der Slowakei, 7. Juni 2006

� Franchiseverträge & Direktver-
triebssysteme in der Slowakei und
in Tschechien, 8. Juni 2006

FACHSEMINARE IN NÖ

� Bundesförderungen für KMU im
Bereich von Forschung und
Entwicklung und Internationalisie-
rung, 4. Mai 2006 
(WIFI Mistelbach)

� Exportchancen in die Slowakei
für KMU, 8. Juni 2006 
(WIFI Mödling)

FIRMENSPRECHTAG
mit dem österreichischen Handels-
delegierten in der Slowakei, 
7. Juni (WKO) und 12. Juni 2006
(St. Pölten)

FIRMENSPRECHTAG
mit dem österreichischen Handels-
delegierten in Tschechien, 
12. Juni 2006 (St. Pölten)

FIRMENKOOPERATIONSTREFFEN
für österreichische, slowakische
und tschechische KMU aus dem
Bereich der Informations- und
Kommunikationstechnologie, 
14. Juni 2006 (Bratislava)

ECONET-Ziel: Stärkung der Wirtschaftsstruktur in der Region Wien – Bratislava – Brünn.

Wirtschaftskooperation für
österreichische, slowakische 
und tschechische KMU

Sehr geehrte 
Leserinnen und Leser,

Ein Blick in unser Nachbarland
Deutschland: Wie sieht dort die
Situation der KMU aus?

Eine Befragung bei über 2000 Klein-
und Mittelbetrieben in der
Bundesrepublik Deutschland hat
ergeben, dass die Unternehmer –
trotz ungünstiger Rahmenbedingun-
gen – grundsätzlich optimistisch in
die Zukunft sehen. Mehr als ein
Viertel rechnet sogar mit einer
Verbesserung der Geschäftslage im
Jahr 2006. Die Beurteilung des ver-
gangenen Jahres lautet bei fast der
Hälfte der Befragten: zufriedenstel-
lend.

Die optimistischen Prognosen könn-
ten eine leichte Entspannung auf
dem deutschen Arbeitsmarkt be-
deuten. Nahezu alle befragten
Mittelständler denken nicht an eine
Arbeitsplatzverlagerung ins Aus-
land. Rund 60 Prozent der Klein-
und Mittelbetriebe werden ihren
Mitarbeiterstand halten können, ein
Viertel plant die Einstellung von
zusätzlichen Arbeitskräften. 

Die Stärkung des Wirtschafts-
wachstums von KMU in der Region
Wien-Bratislava-Brünn ist ein Anlie-
gen von ECONET, einer Plattform
zur Unterstützung für österreichi-
sche, slowakische und mittlerweile
auch tschechische Klein- und Mittel-
betriebe. Über die vielen Vorteile
einer Mitgliedschaft bei ECONET
berichtet Lexpress in dieser
Ausgabe.

Ihre Lexpress-Redaktion.

Die Zeitung für Klein- und
Mittelbetriebe in Österreich!

EDITORIAL

� Regelmäßige Businessclubs und
weitere Veranstaltungen;

� Fachseminare für alle Zielgruppen;

� Kontakt zu den Netzwerkpartnern;

� E-learning Seminare für Unterneh-
mensberater;

� Möglichkeit, das eigene Unterneh-
men auf www.econet-platform.at zu
präsentieren;

� Zugang zum Mitgliederbereich der
Website mit umfangreichen Förder-
datenbanken (Österreich, Slowakei,
Tschechien, EU)

� Bezug von Studien und Analysen

� Beratung für KMU bei EU- und
Auslandsprojekten

� Sprechtage zu Geschäftsmöglich-
keiten in der Slowakei und in Tschech-
ien mit den Handelsdelegierten

� Kooperationstreffen mit slowaki-
schen und tschechischen Firmen

Die Business Clubs der ECONET PLATFORM fungieren als Drehscheibe für
die Entwicklung transnationaler Kooperationen

Mag. Herbert
Stemper

Regionalmanager 
Wirtschaftskammer Österreich
WIFI/Internationaler Know-how Transfer
herbert.stemper@wko.at
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E-Mail: office-wien@econet-platform.at
Mag. Stemper, WKÖ/WIFI IKT

Tel. 05 90 900 4555

INFORMATIONEN

INTERREG III A – PROJEKTE

In Österreich werden insgesamt sieben
INTERREG III A - Programme umgesetzt,
vier davon mit den neuen EU-Mitglied-
staaten Tschechien, Slowakei, Ungarn
und Slowenien. 

Die Gemeinschaftsinitiative INTERREG
des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung (EFRE) fördert die verstärk-
te Zusammenarbeit zwischen den
Regionen der Europäischen Union.

Ziel von INTERREG III (in der Struktur-
fondsperiode zwischen 2000 und 2006)
ist die Stärkung des wirtschaftlichen
und sozialen Zusammenhalts in der Euro-
päischen Union durch die Förderung
grenzübergreifender, transnationaler
und interregionaler Zusammenarbeit
und ausgewogener räumlicher Entwick-
lung. Der Einbeziehung von Regionen in
äußerster Randlage sowie von

Regionen entlang der Grenzen zu den
Beitrittsländern gilt dabei besondere
Aufmerksamkeit.

INTERREG III verfügt über einen EU-wei-
ten Gesamthaushalt von 4,875
Milliarden EUR und umfasst drei
Ausrichtungen:

z AUSRICHTUNG A
Grenzübergreifende Zusammenarbeit:
Die grenzübergreifende Zusammenar-
beit benachbarter Gebiete soll anhand

der Umsetzung gemeinsamer Entwick-
lungsstrategien das Entstehen grenz-
übergreifender wirtschaftlicher und sozi-
aler „Pole“ fördern.

z AUSRICHTUNG B
Transnationale Zusammenarbeit: Die
transnationale Zusammenarbeit zwi-
schen nationalen, regionalen und loka-
len Behörden dient der Förderung eines
hohen Maßes an räumlicher Integration
innerhalb der Union anhand großräumi-
ger Zusammenschlüsse europäischer
Regionen.

z AUSRICHTUNG C
Interregionale Zusammenarbeit: Zielt
darauf ab, die Politiken und Instru-
mente für Regionalentwicklung durch
einen umfangreichen Informations- und
Erfahrungsaustausch (Vernetzung) effi-
zienter zu gestalten.

Intensivierung grenzübergreifender Zusammenarbeit benachbarter Gebiete

BUCHTIPP

Durch die bereits mit dem 1.
Jänner 2004, also vor dem EU-
Beitritt wirksam gewordene, so
genannte „Flat Tax-Steuerreform“
hat die Slowakei den Standort-
wettbewerb über das Besteu-
erungsniveau in Europa ver-
schärft.

Dargestellt werden Unterneh-
mensgründung und Unterneh-
mensformen, Unternehmenssteu-
ern, Doppelbesteuerungsabkom-
men mit Fallbeispielen, Auswir-
kungen der österreichischen Steu-
erreform 2005, Rechnungs-
legungsrecht, Immobilienerwerb
durch Ausländer sowie Arbeits-
und Sozialversicherungsrecht.

Autoren: Guido Reker ist RA in der
Kanzlei Wolf Theiss in Bratislava; Dr. Erik
Steger ist Partner bei der RA-Kanzlei Wolf
Theiss; Mag Helmut Röhle ist
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

LexisNexis, Wien 2005, 88 Seiten
ISBN: 3-7007-3179-5
Bestellnummer: 88.29.01
Preis: € 19,–

UNTERNEHMENS-
GRÜNDUNG IN 
DER SLOWAKEI
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Lexpress bereitet relevante Informa-
tionen für Unternehmen höchst aktu-
ell auf und richtet sich dabei an die
Geschäftsführung bzw. das Top-
Management der Zielgruppe.

Lexpress wird österreichweit ver-
breitet und spricht vor allem die Ziel-
gruppen Dienstleister, Erzeuger und
Groß- und Detailhandel an. 

Lexpress-Abonnenten sind informiert!

Informationen: 

Kurt Rothleitner

kurt.rothleitner@lexisnexis.at

Fax: (01) 534 52-141

Nutzen Sie diesen Wissensvorteil für Ihr Unternehmen, 
Ihre Investitionen und für Ihre Sicherheit.

Das Jahres-Abo € 50,– für Entscheidungsträger um

Option zur Weiteranwendung der § 5-Gewinnermittlung.

Strukturanpassungsgesetz 2006 

Das neue Recht tritt mit 1.
Jänner 2007 in Kraft. Da
gegenwärtig im Einkom-

mensteuergesetz 1988 an das bis-
herige Handelsrecht angeknüpft
wird, ergibt sich im Bereich der
steuerlichen Gewinnermittlung,
sowie des Körperschaftsteuerge-
setzes 1988 und der Bundesab-
gabenordnung ein Anpassungs-
bedarf.

In der nunmehr vorliegenden
Regierungsvorlage zum Struktur-
anpassungsgesetz 2006 (vormals
UGB-AnpG 2006) wird insbesonde-
re jenen Steuerpflichtigen, die
durch die Änderung der Rech-
nungslegungspflicht im UGB nicht
mehr in den Anwendungsbereich
des § 5 Abs 1 EStG fallen, die
Möglichkeit eingeräumt, in die
Weitergeltung des § 5 EStG zu
optieren. 

Wechsel der Gewinnermittlung

Mit der Änderung der Anwen-
dungsvoraussetzungen kann bei
Steuerpflichtigen auch ein Wech-
sel der Gewinnermittlung verbun-
den sein. Einerseits müssen bisher
nicht protokollierte Gewerbetrei-
bende bei Überschreiten der
Umsatzgrenze von 400.000,– Euro

künftig den Gewinn nach § 5 EStG
1988 ermitteln. Andererseits sind
z.B. protokollierte OGs oder proto-
kollierte KGs, bei denen natürliche
Personen unbeschränkt haften,
künftig dann nicht mehr rech-
nungslegungspflichtig, wenn sie un-
ter der Umsatzgrenze von 400.000 ,–
Euro liegen; in diesem Fall ist nach
der Anordnung des Abs. 1 der
Gewinn auch nicht nach § 5 EStG
1988 zu ermitteln.

Antrag auf Weitergeltung 
des § 5 EStG 

Um Nachteile zu vermeiden, die
aus einem Wechsel der Gewinner-
mittlung von § 5 EStG 1988 auf
eine andere Gewinnermittlung
resultieren würden, sowie um ein
gehäuftes Wechseln der Gewinn-
ermittlungsart durch Über- und
Unterschreiten des Umsatzschwel-
lenwertes gem. § 189 UGB hintan-
zuhalten, sieht der neu geschaffene
Abs. 2 vor, dass der steuerpflichtige
Gewerbetreibende, der bisher dem
§ 5 EStG 1988 unterlegen ist, in die
Weitergeltung des § 5 EStG 1988
optieren kann. 

Der diesbezügliche Antrag ist in
der Steuererklärung jenes Jahres zu
stellen, in dem das Wirtschaftsjahr
endet, für das erstmalig der
Gewinn nicht nach § 5 EStG 1988
zu ermitteln wäre.

Wirkung bis auf Widerruf

Der Antrag bindet den Steuer-
pflichtigen so lange, als er nicht in
einer Steuererklärung für das
jeweils zu veranlagende Wirt-
schaftsjahr mit Wirkung für dieses
und die folgenden Wirtschaftsjahre
widerrufen wird. 

Sollte der Steuerpflichtige nach
erfolgter Option wieder in die ver-
pflichtende Gewinnermittlung
nach § 5 EStG „hineinwachsen“,
erlischt damit der Antrag. Im Falle
eines sodann eintretenden neuer-
lichen Unterschreitens der Umsatz-
schwelle des § 189 UGB kann neu-
erlich in die Gewinnermittlung
nach § 5 EStG optiert werden.

Da die beantragte Gewinnermitt-
lung nach § 5 EStG nur für
Einkünfte aus Gewerbebetrieb vor-
gesehen ist, stellt ein Wechsel in
der Einkünftequalifikation (z.B. § 22
EStG statt bisher § 23 EStG) keinen
Anwendungsfall eines Antrages
nach § 5 Abs 2 EStG dar.

Einlage von 
Wirtschaftsgütern – AfA:

Der in Zusammenhang mit der Ein-
lagenbewertung stehende § 16 Abs 1
Z 8 lit d EStG soll, der Änderung der
Einlagenbewertung entsprechend
(§ 6 Z 5 EStG, ausschließlicher
Teilwertansatz), die fiktiven An-
schaffungs- oder Herstellungs-
kosten zum Zeitpunkt der erstmali-
gen Nutzung zur Einkünfteerzie-
lung als alleinige AfA-Bemessungs-
grundlage vorsehen. 

An die Stelle des (im Ministerialent-
wurf noch vorgesehenen) gemei-
nen Wertes treten die fiktiven
Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten zum Zeitpunkt der erstmali-
gen Nutzung zur Einkünfteerzie-
lung, weil dieser Wertmaßstab – im
Gegensatz zum gemeinen Wert –
auf die Stellung eines Erwerbers
bezogen ist und Nebenkosten mit-
umfasst.

Es wird klar gestellt, dass Erwerbs-
und Wirtschaftsgenossenschaften –
entsprechend der bisherigen
Rechtslage – auch im Geltungs-
bereich des UGB weiterhin stets
Einkünfte aus Gewerbebetrieb
erzielen und ihren steuerlichen
Gewinn nach § 5 EStG auf Grund
einer Buchführung ermitteln. 

Zur Erprobung einer Mitwirkung
von Organen der Gemeinde bei der
Erstellung von Einheitswertbe-
scheiden soll für den Bereich der
Stadt Graz (Finanzamt Graz Stadt)
ein Pilotprojekt durchgeführt wer-
den. 

Dazu soll die rechtliche Basis im
BewG geschaffen werden.

Mit dem Handelsrechts-Änderungsgesetz (HaRÄG, BGBl I Nr 120/2005) ist das bisherige allgemeine Handelsrecht grundlegend erneuert worden. An die Stelle
des bisherigen Handelsgesetzbuches tritt das Unternehmensgesetzbuch (UGB), das künftig nicht auf Kaufleute, sondern auf Unternehmer anzuwenden ist. 

Novelle zum Wirtschaftskammergesetz mit großer Mehrheit beschlossen.

Wirtschaftskammer-Reform

1. EINKOMMENSTEUERGESETZ 3. BEWERTUNGSGESETZ

2. KÖRPERSCHAFTSTEUER-
GESETZDas Unternehmensgesetzbuch

(UGB) ersetzt das
Handelsgesetzbuch

DAS NEUE
UNTERNEHMENS-

GESETZBUCH

Das Handelsrechts-Änderungsge-
setz bewirkt wesentliche Neue-
rungen des Unternehmensrechts
für den Unternehmer und dessen
Berater ab 1. 1. 2007. 

Im vorliegenden Werk werden die
neuen Gesetzesbestimmungen
durch erläuternde Materialien aus
allen Stadien des parlamentari-
schen Gesetzwerdungsprozesses
ergänzt und übersichtlich darge-
stellt. Kurzkommentierungen der
wichtigsten Änderungen erleich-
tern die Einarbeitung in das neue
Unternehmensrecht und somit die
Anwendung der neuen Bestim-
mungen.

Autoren:
Mag. Dr. Gerhard Schummer
Mag. Sabine Kriwanek

Wien 2006, 280 Seiten
ISBN: 3-7007-3264-3
Bestellnummer: 33..13.01
Preis: € 36,–

BUCHTIPP
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Die erste Phase der Wirtschafts-
kammer-Reform scheint erreicht
zu sein.

Zielsetzung des 1. Schritts:
Kostenreduktion um 30 Prozent

und 30 Prozent Mehrleistung

Im zweiten Schritt will man die
Fachorganisationen von derzeit 128
auf 80 reduzieren. Kleine Organisa-
tionen werden in andere eingeglie-
dert. Mit großer Mehrheit – nur
drei Gegenstimmen der Grünen
Fraktion – hat das Wirtschaftspar-
lament die zweite Etappe der
Wirtschaftskammerreform be-
schlossen. 

WKO-Vizepräsident und Chef
des Sozialdemokratischen Wirt-
schaftsverbandes (SWV) Christoph

Matznetter wies in seiner Rede auf
die große Bedeutung der österrei-
chischen Sozialpartnerschaft hin:
„Entscheidend ist, dass sich das
System der Sozialpartnerschaft lau-
fend reformiert.“ In diesem Zusam-
menhang wünscht sich Matznetter
auch einen raschen Fortschritt der
Reformen des ÖGB.

„Der grundsätzlich breite Konsens
innerhalb der Wirtschaftskam-
merorganisation zeigt, dass der
Reformprozess funktioniert und
der Reformwille da ist“, betonte
Fritz Amann, Vorsitzender des
Rings Freiheitlicher Wirtschafts-
treibender (RFW). Positiv äußerte
sich Amann auch zur geplanten
Reduzierung der Mehrfachmit-
gliedschaften, die eine große

Erleichterung für die Unternehmen
bedeuten wird. „Das oberste Ziel
müsse immer die Unterstützung
und Entlastung der KMU sein.“

Die Grüne Wirtschaft stimmte der
Fortsetzung der Kammerreform
nicht zu. Bundessprecher Volker
Plass dazu: „Das jetzige „Nein“ zur
Kammerreform begründet sich
durch die Nichterfüllung der
Forderung nach einer Änderung
des Kammerwahlrechts.“

Karl Heinz Kopf für den Wirt-
schaftsbund: „Das Wesentliche der
Reform sei eine nachhaltige Wir-
kung auf lange Sicht.“ Diese Reform
bringt zwar dem Unternehmer nichts,
zeigt aber, dass die WKO ihre Segel
in den Wind bringt. (Anm. d. Red.)

Aus HGB wird UGB
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Gegenüber dem Ministerial-
entwurf vom 14. 3. 2006,
über den Lexpress in der

Ausgabe Nr. 12 bereits informiert
hat, haben sich folgende wichtige
Änderungen ergeben:

� Die Kontrolle illegaler Arbeit-
nehmerbeschäftigung (KIAB) soll
nun erst ab 1. 1. 2007 (vorher: 1.
10. 2006) von den Finanzämtern
vollzogen werden.

� Da die Abgabenbehörden u.a.
auch zu erheben haben, ob die
Anzeigepflichten des Arbeitslosen-
versicherungsgesetzes (AlVG) ein-
gehalten wurden, sollen die
Geschäftsstellen des AMS weiters
verpflichtet werden, auf Verlangen
alle notwendigen personenbezoge-
nen, auf das Arbeits- und Beschäf-
tigungsverhältnis bezogenen Da-
ten betreffend Vormerks- und
Bezugszeiten von Leistungsbezie-
hern jeweils für die letzten drei
Monate automationsunterstützt in
einer technisch geeigneten Form
kostenlos zur Verfügung zu stellen. 

Die Rechtsgebühren sollen nun
doch nicht unter die Anwendung
des Finanzstrafgesetzes fallen.
Deshalb entfallen auch die Zu-
schläge im Falle ihrer Nichtent-
richtung im Gebührengesetz nicht. 

Die Zulassungsbehörde hat eine
Kopie der Bescheinigung über die
Normverbrauchsabgabe nun erst

ab 1. 1. 2007 (vorher: 1. 10. 2006)
aufzubewahren. 

Abgabepflichtige, die gemäß § 126
Abs 2 BAO verpflichtet sind, ihre
Betriebseinnahmen und Betriebs-
ausgaben aufzuzeichnen, sollen
nun alle Bareinnahmen und
Barausgaben einzeln festhalten
(vorher: haben … festzuhalten).

Dadurch erfolgt eine Gleichbe-
handlung mit jenen Abgabepflich-
tigen, bei denen nach § 124 oder 
§ 125 BAO eine Verpflichtung zur
Führung von Büchern besteht oder
die ohne gesetzliche Verpflichtung
Bücher führen. 

Diese sollen nämlich (auf Grund
des Betrugsbekämpfungsgesetzes)
ebenfalls alle Bareingänge und
Barausgänge in den Büchern oder

in den Büchern zu Grunde liegen-
den Grundaufzeichnungen täglich
einzeln festhalten. Aus dem Begriff
„sollen“ ergibt sich keine
Verpflichtung zur Einhaltung der
Formvorschriften, doch führt eine
Verletzung wohl zu Sanktionen vor
allem nach § 184 iVm § 163 BAO. 

Im Rahmen der Verlagerung der
KIAB-Aufgaben von den Zollämtern
zu den Finanzämtern sollen auch
Organe von unzuständigen
Abgabenbehörden erster Instanz
bei Vorliegen von Gefahr im
Verzug einschreiten können, um
dem gesetzlichen Auftrag der amts-
wegigen Ermittlungspflicht und
Gleichmäßigkeit der Besteuerung
nach den § 114 und § 115 BAO in
wirkungsvoller Weise nachkom-
men zu können. 

Auf Grund der Neuorganisation der
KIAB ergibt sich die Notwendig-
keit, ausschließlich den Abgaben-
behörden die Vollziehung dieser
Aufgaben zu übertragen (bisher:
„Zollbehörden“). Die entsprechen-
den Anpassungen sollen ab 1. 1.
2007 gelten und zwar auch für alle
Geschäftsfälle, die vor dem 1. 1.
2007 angefallen sind. 

Die Gesetzwerdung bleibt abzu-
warten.

Auf der Grundlage der Judikatur
des EuGH sowie der Besteuerungs-
grundsätze der OECD hat Öster-
reich vorgesehen, dass Veräuße-
rungsgewinne von Beteiligungen
an ausländischen Gesellschaften
nur insoweit in Österreich steuer-
pflichtig sind, als die Wertzuwäch-
se auf die Ansässigkeit des Beteili-
gungsinhabers in Österreich entfal-
len. Demgemäß besteuert Öster-
reich nur jene Beteiligungsgewin-
ne, die der zeitlichen Ansässigkeit
in Österreich zuzuordnen sind.

Jene Wertzuwächse, die in
Schweden angefallen sind, könn-
ten steuerlich nur vom schwedi-
schen Staat erfasst werden.

Schweden tut dies allerdings nicht. 

Österreich hat daher angeregt, mit
Schweden Verhandlungen zu füh-
ren, um dieses Steuerschlupfloch
zu schließen. 

Österreich hofft, dass derartige
Verhandlungen in allernächster
Zeit stattfinden werden.

Anmerkung der Redaktion: Laut
einem Bericht des schwedischen
Nachrichtenradios „Ekot“ vom 18.
4. 2006 soll dieses Steuerschlupf-
loch im vergangenen Jahr zu einem
Boom (Plus von 40 %) bei Übersie-
delungen von schwedischen
Steuerflüchtlingen nach Österreich
vor Unternehmensveräußerungen
geführt haben.

Geänderter Ministerialentwurf.

Betrugsbekämpfungsgesetz 2006
mit wichtigen Änderungen
Nach der am 21. April beschlossenen Regierungsvorlage zum Betrugsbekämpfungsgesetz 2006 soll die Kontrolle illegaler 
Arbeitnehmerbeschäftigung erst ab 1. 1. 2007 von den Finanzämtern vollzogen werden und eine Online-Abfragemöglichkeit von
AMS-Daten geschaffen werden.

Das Bundesministerium für Finanzen reagiert auf Medienberichte, wonach es im Jahr 2005 zu
einer Übersiedelungswelle von schwedischen Unternehmern nach Österreich vor Beteiligungs-
veräußerungen gekommen ist.

Boom an Übersiedlungen im Doppelbesteuerungsabkommen.

Schließung des Schlupflochs
Schweden – Österreich

Wann spricht man von Kurzarbeit?

Muss ein Unternehmen aufgrund einer
empfindlichen Störung der Wirtschaft
oder als Folge von Naturkatastrophen
seine Produktion für einen begrenzten
Zeitraum verringern, kann die Normal-
arbeitszeit herabgesetzt und auf Kurz-
arbeit übergegangen werden.

Der Arbeitgeber leistet an die von der
Kurzarbeit betroffenen Beschäftigten zur
teilweisen Abgeltung des Verdienst-
ausfalls eine Entschädigung (Kurzar-
beitsunterstützung). Für diese als Kurz-
arbeitsunterstützung geleistete Ent-
schädigung kann dem Dienstgeber ei-
ne Beihilfe aus Mitteln der Arbeits-
marktförderung gewährt werden
(Kurzarbeitsbeihilfe).

Informationen über die Förderbe-
dingungen erhalten Sie bei den regio-
nalen Geschäftsstellen des AMS NÖ.
Das Ansuchen um Kurzarbeitsbeihilfe
kann man unter folgendem Link down-
loaden: http://www.ams.or.at/noe/
kurzarbeit/kuabegehren.pdf 

Sozialversicherungsrechtliche
Bestimmungen

Während des Bezugs der Kurzarbeits-
unterstützung bleibt die ASVG-Pflicht-
versicherung aufrecht. Die Beiträge
richten sich nach der letzten Beitrags-
grundlage vor dem Beginn der Kurzar-
beit (liegt ein zuletzt vorangegangener
Beitragszeitraum nicht vor, ist der lau-
fende Beitragszeitraum heranzuzie-
hen). Von dieser Beitragsgrundlage
sind die Beiträge zur Kranken-, Unfall-,
Pensions- und Arbeitslosenversiche-
rung, der IESG-Zuschlag, der Beitrag
nach dem NSchG und der Mitarbeiter-
vorsorgebeitrag abzuführen.

Vom tatsächlichen Entgelt (= der in die-
ser Zeit erzielte Arbeitsverdienst zuzüg-
lich Kurzarbeitsunterstützung) sind die
Kammerumlage (KU) bzw Landarbei-
terkammerumlage (LK), der Wohnbau-
förderungsbeitrag (WF) und der
Schlechtwetterentschädigungsbeitrag
(SW) zu leisten.

KURZARBEIT

Sozialversicherungsbeiträge bei Kurzarbeit

HANDBUCH ZUR
AUSLÄNDER-

BESCHÄFTIGUNG

Dieses Handbuch gibt Arbeit-
gebern wie Arbeitnehmern die
Möglichkeit, sich einen umfassen-
den Überblick über die aktuelle
Gesetzeslage im Bereich der
Ausländerbeschäftigung und des
Aufenthalts- und Niederlassungs-
rechts zu verschaffen. Alle erfor-
derlichen fremdenrechtlichen und
arbeitsmarktbehördlichen Geneh-
migungen werden behandelt. 

Die beiden Leitfäden zum
Ausländerbeschäftigungsgesetz
und österr. Aufenthaltsrecht ver-
tiefen Ihren Wissensstand an-
hand des Gesetzestextes, den
parlamentarischen Erläuterungen
sowie zahlreicher Beispiele aus
der Rechtsprechung.

Autor: Mag. Manfred Lindmayr

Wien 2006, 360 Seiten
ISBN: 3-7007-3438-7
Bestellnummer: 35.10.03
Preis: € 33,–

BUCHTIPP

1. EINKOMMENSTEUERGESETZ

4. BUNDESABGABENORDNUNG

3. NORMVERBRAUCHS-
ABGABEGESETZ

2. GEBÜHRENGESETZ UND
FINANZSTRAFGESETZ

2. ABGABENVERWALTUNGS-
ORGANISATIONSGESETZ

6. ALLGEMEINES SOZIALVER-
SICHERUNGSGESETZ UND 
AUSLÄNDERBESCHÄFTI-
GUNGSGESETZ

Die Kontrolle über illegale Arbeitnehmerbeschäftigung wird nun vom
Finanzamt vollzogen, nicht mehr vom Zoll
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Was günstiger ist, hängt immer von der Leasingart ab.

Kauf oder Leasing?
Operating Leasing ist der klassi-
sche Mietvertrag. Ein Leasinggut
wird für eine gewisse Zeit gemietet
und kann dann ohne Zahlung
zurückgegeben werden. Der Mie-
ter hat oft ein Kündigungsrecht.
Viele Leasingfirmen bieten auch
Full-Service-Leasing mit Wartung,
Versicherung, etc. an. Beim
Operating Leasing sind die Raten in
voller Höhe Betriebsausgaben, da
das Leasinggut wirtschaftlich
weiterhin dem Leasinggeber ge-
hört.

Ob Operating Leasing günstiger als
Kauf ist, hängt davon ab, wie lange
Sie das Objekt verwenden möch-
ten und ob Ihnen die neueste
Technologie wichtig ist.

Hier wird ein verdeckter Ratenkauf
abgeschlossen. Der Leasinggeber
bleibt rechtlicher Eigentümer, das
wirtschaftliche Eigentum geht aber
auf den Leasingnehmer über. 

Finanzierungsleasing liegt vor,
wenn man mit hoher Wahrschein-
lichkeit davon ausgehen kann, dass
der Leasingnehmer über die gesam-
te Nutzungsdauer darüber verfü-
gen kann. Das ist dann der Fall:

� wenn der Vertrag über einen
einsprechend langen Zeitraum

abgeschlossen wurde (Grundmiet-
zeit mehr als 90 % der Nutzungs-
dauer) oder

� wenn das Leasinggut sehr früh
vollständig abbezahlt ist (Vollamor-
tisationsleasing mit Grundmietzeit
weniger als 40 %) oder

� wenn bei Vertragsende eine
besonders günstige Verlängerungs-
oder Kaufoption besteht, mit deren
Inanspruchnahme zu rechnen ist
(weniger als Marktpreis z.B. eine
Rate) oder 

� wenn das Risiko des Wertver-
lusts der Leasingnehmer trägt
(Leasingnehmer zahlt am Ende den
Wertverlust) oder

� wenn das Leasinggut wirtschaft-
lich sinnvoll nur vom Leasingneh-
mer verwendet werden kann (Spe-
zialleasing, Spezialanfertigung).

Ob Finanzierungsleasing günstiger
als Kauf ist, hängt davon ab, mit
welchem Zinssatz das Leasing-
unternehmen kalkuliert. Viele Lea-
singfirmen teilen Ihnen den Zins-
satz mit. Diesen können Sie dann
mit Ihrem Finanzierungszinssatz
bei der Bank bzw. Ihrem Unterneh-
mensfinanzierungssatz (WACC –
weighted average cost of capital)
vergleichen.
Da das Leasinggut beim Finanzie-
rungsleasing wie bei einem Kauf in
die Bilanz aufgenommen und auf

der Passivseite eine Leasingver-
bindlichkeit eingestellt wird, steigt
das Fremdkapital und sinkt die
Eigenkapitalquote. Durch operati-
ves Leasing kann hingegen das
Bilanzbild im Hinblick auf Basel II
verbessert werden. Das ist auch

das Hauptargument für die belieb-
ten Sale-and-Lease-back-Verträge.

Die Übersicht (oben) fasst die
Kriterien zur Unterscheidung
Operatives Leasing und Finanzie-
rungsleasing zusammen.

Wer einen PKW bzw. Kombi least,
kann die Raten nur dann zur Gänze
(bzw. bis zur Luxustangente) ab-
setzen, wenn folgende Vorausset-
zungen kumuliert vorliegen:

� kein Restwert vereinbart wurde
und 
� der Restwert dem Leasingneh-
mer nicht bekannt ist und 
� der Leasingnehmer nicht zum
Restwert kaufen muss (kein Andie-
nungsrecht des Leasinggebers) und 
� Kaufoption nur zum Marktpreis
und 
� der Leasinggeber das Verwer-
tungsrisiko trägt. 

In allen anderen Fällen muss ein
Aktivposten gebildet werden und
so der Aufwand auf acht Jahre ver-
teilt werden. 

© Ott
Ingrid Szabo 

Steuerberaterin bei Szabo & Partner
Wirtschaftstreuhand GmbH

Tel: 01/278 13 55
Email: ingrid.szabo@szabo.at
www.szabo.at

OPERATING LEASING

FINANZIERUNGSLEASING

SONDERFALL PKWWEM IST DAS LEASINGGUT ZUZURECHNEN?

Leasingnehmer Leasinggeber

Vollamortisationsleasing = Full-Pay-Out Leasing Rz 137 EStR

Es werden alle Aufwendungen (Abschreibungen, Zinsen, Gewinn)
in der Mietdauer abgedeckt.

Teilamortisationsleasing = Non-Full-Pay-Out Leasing = Restwert Rz 141 EStR

Es werden nicht die gesamten Aufwendungen
in der Mietdauer abgedeckt.

Grundmietzeit < 40 % bzw. > 90 %
der Nutzungsdauer

Grundmietzeit zwischen 40 % und 
90 % der Nutzungsdauer

Kauf- oder Verlängerungsoption zu
einem niedrigen Kaufpreis

Kaufoption möglich Ödann muss der
Preis wirtschaftlich ausschlaggebend sein

Spezialleasing kein Spezialleasing

oder und

oder und

Grundmietzeit länger als 90 % der
Nutzungsdauer

Grundmietzeit maximal
90 % der Nutzungsdauer

Kaufoption, wobei Kaufpreis 
niedriger als Marktwert

Kaufoption möglich Ö dann muss der
Preis dem Marktwert entsprechen

Restwertrisiko trägt Leasingnehmer
(Leasingnehmer muss Differenz zwi-
schen Restwert und Marktwert aus-

gleichen)

Restwertrisiko trägt Leasinggeber
(Mieter kann Leasinggut ohne weitere

Zahlungen zurückgeben)

Spezialleasing kein Spezialleasing

oder und

oder und

oder und

KAUF LEASING

Finanzierungsleasing Operating Leasing

Kündigungsrecht

Full-Service (Inkl. Wartung,
Versicherung, Reparaturen, etc.)

Eigentumsübergang

Handelsrechtliche und 
steuerliche Zurechnung

Betriebsausgabe

Investitions-Begünstigungen

Finanzierung

Eigenkapitalquote

Spezialfall PKW
oder Kombi

Auswirkungen beim
Leasinggeber

Auswirkungen beim
Leasingnehmer

Kaufvertrag
(meist losgelöst von Finanzierung)

keine Rücktrittsmöglichkeit

nein

rechtliches und wirtschaftliches
Eigentum geht über

Käufer

Abschreibung auf Nutzungsdauer,
Kreditzinsen

ja

Zinssatz Bank

sinkt bei Fremdfinanzierung

Abschreibung auf 8 Jahre
(Gebrauchtwagen:

Gesamtnutzungsdauer mind. 8 Jahre)
§ 8 (6) Z 1 EStG

verdeckter Ratenkauf

meistens nein (fixe Grundmietzeit)

nein

nur wirtschaftliches Eigentum geht
über

Leasingnehmer

Abschreibung auf Nutzungsdauer,
Zinsen in der Leasingrate

ja Rz 8219 EStR

Zinssatz Leasingfirma

sinkt

Aktivposten ist jedenfalls zu bilden 
§ 8 (6) Z 2 EStG Rz 3226 EStR

damit Verteilung Aufwand auf 8 Jahre

Aktivierung der Forderung in Höhe der
Anschaffungs- oder

Herstellungskosten; Tilgungsanteil der
Rate = erfolgsneutral; Zinsanteil der

Rate = Betriebseinnahme

Aktivierung der Anschaffungs- oder
Herstellungskosten, in gleicher Höhe

Passivierung Verbindlichkeit
Abschreibung = Betriebsausgaben

bzw. Werbungskosten
Tilgungsanteil der Rate = erfolgsneutral;

Zinsanteil der Rate = Betriebsausgaben
bzw. Werbungskosten

Mietvertrag

meistens ja

möglich

Eigentum bleibt beim 
Leasinggeber

Leasinggeber

Raten

nein

kein Thema, weil Service etc. im
Vordergrund

sinkt nicht

nur dann kein Aktivposten, wenn 
kein Restwert vereinbart UND
Restwert dem Leasingnehmer 

nicht bekannt UND
kein Andienungsrecht des

Leasinggebers UND
allfällige Kaufoption nur zum

Marktpreis UND
Leasinggeber trägt wirtschaftliche
Chance und Risiko der Verwertung

Leasingraten = Betriebseinnahmen

Leasingraten = Betriebsausgaben
bzw. Werbungskosten (wenn

Mietdauer < 1 Monat: KM-Geld nicht
möglich)

BUCHTIPP

Unternehmensgründung 
nach dem UGB

Das gegenständliche Werk bietet
potentiellen Unternehmensgrün-
dern sowie Studierenden einen
pointierten und praxisnahen Über-
blick und eignet sich auch für juri-
stisch nicht bzw. wenig erfahrene
Nutzer. Neben gesellschaftsrecht-
lichen Fragen behandelt es auch
steuerliche, arbeits- bzw. sozial-
versicherungsrechtliche sowie
gewerberechtliche Aspekte. 

Auf diese Weise werden dem Le-
ser Grundlagen vermittelt, anhand
derer Entscheidungsalternativen
eingegrenzt und zu klärende
Fragen offen gelegt werden kön-
nen.

Autoren:
RA Dr. Ralf Geymayer und
RA Dr. Nikola Tröthan

Wien 2006, 104 Seiten
ISBN: 3-7007-3429-8
Bestellnummer: 88.41.01
Preis: € 20,–
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Durch die Verordnung (EWG) 3820/85 des Rates vom 20. 12. 1985 über die Harmonisierung bestimmter Sozialvorschriften im Straßenverkehr sollten die 
Wettbewerbsbedingungen zwischen Binnenverkehrsträgern, insbesondere im Straßenverkehrsgewerbe, harmonisiert und die Arbeitsbedingungen und die Sicherheit
im Straßenverkehr verbessert werden. 

Es hat sich jedoch als schwie-
rig erwiesen, gewisse Be-
stimmungen der VO (EWG)

3820/85 über Lenkzeiten, Fahrt-
unterbrechungen und Ruhezeiten
von Fahrern im nationalen und
grenzüberschreitenden Straßen-
verkehr innerhalb der Gemein-
schaft in allen Mitgliedstaaten ein-
heitlich auszulegen, anzuwenden,
durchzusetzen und zu überwa-
chen, weil die Bestimmungen zu
allgemein gehalten sind. 

Einheitliche Auslegung 
der Bestimmungen

Da aber eine wirksame und ein-
heitliche Durchführung dieser
Bestimmungen wünschenswert ist,
damit ihre Ziele erreicht werden,
sind daher klarere und einfachere
Vorschriften nötig, die sowohl vom
Straßenverkehrsgewerbe als auch
von den Vollzugsbehörden leichter
zu verstehen, auszulegen und anzu-
wenden sind.

Neue Verordnung 

Aus Gründen der Klarheit und
Rationalisierung wird daher die VO
(EWG) 3820/85 aufgehoben und
durch die VO (EG) 561/2006 er-
setzt, die diesbezüglich grundsätz-
lich mit 11. 4. 2007 in Kraft tritt. 

Die neue Verordnung gilt für
Beförderungen im Straßenverkehr,
die entweder ausschließlich inner-
halb der Gemeinschaft oder aber
zwischen der Gemeinschaft, der
Schweiz und den EWR-Staaten
getätigt werden. Das Europäische
Übereinkommen über die Arbeit
des im internationalen Straßenver-
kehr beschäftigten Fahrpersonals
(AETR) vom 1. 7. 1970 soll weiter-
hin Anwendung finden auf die
Beförderung von Gütern und
Personen im Straßenverkehr mit
Fahrzeugen, die in einem Mitglied-
staat oder einem Staat, der Ver-
tragspartei des AETR ist, zugelas-
sen sind, und zwar für die gesamte
Strecke von Fahrten zwischen der

Gemeinschaft und einem Drittstaat
außer der Schweiz und der EWR-
Staaten oder durch einen solchen
Staat hindurch. Bei Beförderungen
im Straßenverkehr mit Fahrzeu-
gen, die in einem Drittstaat zuge-
lassen sind, der nicht Vertrags-
partei des AETR ist, soll das AETR
für den Teil der Fahrtstrecke gel-
ten, der innerhalb der Gemein-
schaft oder innerhalb von Staaten
liegt, die Vertragsparteien des
AETR sind. Das AETR soll ebenfalls
so rasch wie möglich an die VO (EG)
561/2006 angepasst werden. 

Verpflichtungen der Fahrer 
und Verkehrsunternehmen

Mit den Änderungen der VO
(EWG) 3821/85 sollen vor allem
die besonderen Verpflichtungen
der Verkehrsunternehmen und der
Fahrer klar herausgestellt und die
Durchsetzung der maximalen
Lenk- und Ruhezeiten durch
Straßenkontrollen erleichtert wer-
den. Die diesbezüglichen Änderun-
gen von Art 14 und Art 15 VO
(EWG) 3821/85 (u.a. betreffend
Aufbewahrung der Schaublätter
und Ausdrucke, Vorgangsweise bei
beschädigter Fahrerkarte, manuel-
le Eintragungen, Bestimmungen
über die Unterlagen, die den Kon-
trollorganen vorzulegen sind) tre-
ten bereits mit 1. 5. 2006 in Kraft.

Die weiteren Änderungen dienen
va dazu, die Rechtssicherheit hin-
sichtlich der neuen Termine für die
Einführung digitaler Fahrtenschrei-
ber und für die Verfügbarkeit von
Fahrerkarten zu fördern: In Art 2
VO (EG) 2135/98 wird nunmehr
festgelegt, dass ab dem 1. 5. 2006
(„ab dem 20. Tag nach dem Tag der
Veröffentlichung der VO (EG)
561/2006“) Fahrzeuge, die erst-
mals zum Verkehr zugelassen wer-
den, mit einem digitalen
Kontrollgerät ausgerüstet sein müs-
sen und die Mitgliedstaaten ab die-
sem Termin in der Lage sein müs-
sen, Fahrerkarten auszustellen.
Auch Fahrzeuge, die von der

Anwendung der VO (EWG)
3820/85 freigestellt waren, die
gemäß den Bestimmungen der VO
(EG) 561/2006 jedoch nicht mehr
freigestellt sind, müssen die Vor-
schriften betreffend Einbau und Be-
nutzung des Kontrollgeräts spätes-
tens ab dem 31. 12. 2007 erfüllen.

Zulassung von bereits bestellten
Fahrzeugen ohne digitales

Kontrollgerät

Wie bereits erwähnt, dürfen ab
dem 1. 5. 2006 Fahrzeuge, die
unter den Geltungsbereich der VO
(EWG) 3820/85 fallen, nur mehr
erstmals zum Verkehr zugelassen
werden, wenn sie mit einem digita-
len Kontrollgerät ausgerüstet sind.
Da aber bereits zahlreiche Fahr-
zeuge noch mit analogem Kontroll-
gerät bestellt worden sind und der
Produktionsvorgang begonnen
worden ist, der nunmehr nicht
mehr abgeändert werden kann
(unabänderlicher Stopp für Ände-
rungen ca. 6 bis 8 Wochen vor dem

tatsächlichen Produktionstermin),
werden diese Fahrzeuge mit analo-
gem Kontrollgerät produziert und
vom Band gehen; aufgrund von
erforderlichen Aufbauten können
diese Fahrzeuge jedoch nicht mehr
rechtzeitig vor dem Stichtag fertig
gestellt und zugelassen werden.
Eine nachträgliche Umrüstung auf
ein digitales Kontrollgerät wäre mit
Härten und nicht unbeträchtli-
chem finanziellen Aufwand ver-
bunden.

Vom BMVIT wurde daher in einem
Erlass geregelt, dass diese
Fahrzeuge, die noch vor dem 10. 3.
2006 in Auftrag gegeben worden
sind und nicht ganz fertig gestellt
sind bzw. sich noch im
Fahrgestellzustand befinden, eine
„vorgezogene“ Einzelgenehmigung
und in weiterer Folge eine erstma-
lige Zulassung vor dem Stichtag im
Mai erhalten können. Die WKÖ hat
die in der Beilage zu diesem Erlass
angeschlossenen Listen der betroffen-
en Fahrzeuge zusammengestellt,

auf die diese Vorgangsweise anzu-
wenden ist (BMVIT, 29. 3. 2006,
179.738/0020-II/ST4/2006; Details
dazu finden Sie auf der Homepage
des BMVIT unter www.bmvit.gv.at
– Verkehr – Straße – Recht –
Kraftfahrrecht – Erlässe). 

Erstmalige Verkehrszulassung unter VO (EWG) 3820/85 nur mit digitalem Kontrollgerät

Foto: bilderbox.de

Neue EU-Verordnung über Lenk- und Ruhezeiten im Straßengüter- und Personenverkehr.

Sicherheitsplus im Straßenverkehr

HANDBUCH FÜR
BERUFSKRAFTFAHRER
Die Vorschriften für Berufskraft-
fahrer sind vielfältig: von der Stra-
ßenverkehrsordnung über das
Kraftfahrgesetz, das Führer-
scheingesetz, das Gefahrgutbe-
förderungsgesetz bis hin zum Ar-
beitszeitgesetz spannt sich der
Bogen der Gesetze, die für diesen
Berufsstand gelten.

Von den Autoren für die Praxis
aufbereitet und mit wertvollen
Tipps versehen, dient dieses
Buch vor allem den Berufskraft-
fahrern für ihre verantwortungsvol-
le Tätigkeit auf der Straße, damit
sie den an sie gerichteten gesetz-
lichen Anforderungen gerecht wer-
den können – der ideale Überblick
über alle wichtigen Bestimmun-
gen im Straßenverkehrsrecht und
Kraftfahrrecht.

Die Autoren: Mag. Dr. Herbert Grundtner
und Georg Eberl

2. Auflage, Wien 2006, 120 Seiten
ISBN: 3-7007-3308-9
Bestellnummer: 79.13.02
Preis: € 19,–

BUCHTIPP

Aus der Überlassung eines
Fahrzeuges mit dem Wissen, dass
dieses von mehreren Personen
gelenkt werden soll, kann nicht auf
eine schlüssige Erlaubnis des
Halters zur Weitergabe des
Fahrzeuges an Lenker ohne
Lenkerberechtigung geschlossen
werden. 

Überlassung eines Fahrzeuges

Ein ausdrückliches Verbot ist nicht
erforderlich. Es genügt vielmehr,
dass die Lenkung durch eine nicht
mit einer Lenkerberechtigung aus-
gestatteten Person nicht dem 
(festgestellten) Willen des Halters

entsprach. In einem solchen Fall
handelt es sich daher bei dem
Lenker ohne Lenkerberechtigung
nicht um eine mitversicherte
Person.

Fahrer ohne Lenkerberechtigung

Ein haftpflichtversicherter Traktor
wurde im Jahr 2002 von der
Mithalterin für einen Krampuslauf
einer zum Lenken eines Traktors
berechtigten Person zur Verfügung
gestellt. Bereits in den Jahren zuvor
hatten sich die Teilnehmer des
Krampuslaufes von der Mithalterin
und ihrem Ehegatten einen
Firmenbus ausgeborgt. 

Sowohl der Mithalterin als auch
ihrem Ehegatten war bekannt, dass
der Firmenbus abwechselnd von
mehreren Personen gelenkt wor-
den war und dies auch beim
Krampuslauf 2002 so gehandhabt
werden sollte.

Mit einer Weitergabe an Dritte
wären sie jedoch – ohne dies aus-
drücklich ausgesprochen zu haben
bzw. ein ausdrückliches Verbot
erteilt zu haben – nur einverstan-
den gewesen, wenn dieser Dritte
auch über eine entsprechende
(gültige) Lenkerberechtigung ver-
fügt. 

Im Unfallzeitpunkt wurde der
Traktor von einem nicht die ent-
sprechende Lenkerberechtigung
besitzenden Lenker gelenkt. Dieser
begehrte von der beklagten Kraft-
fahrzeug-Haftpflichtversicherung
Deckung.

Sein dementsprechendes Feststel-
lungsbegehen wurde vom OGH
abgewiesen. 

Bei Weitergabe eines entlehnten Fahrzeugs besteht keine Mitversicherung von Lenkern
ohne Lenkerberechtigung.

Kein Fall für die Versicherung
Nach dem Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungsgesetz sind u.a. Personen mitversichert, die mit Willen des Halters bei
der Verwendung des Fahrzeugs tätig sind. 

OGH 25. 1. 2006, 7 Ob 303/05t
§ 863 ABGB
§ 2 Abs 2 KHVG 1994
§ 1 Abs 2 AKHB 1988

QUELLEN



Die e-card als persönlicher elektronischer Ausweis, der auch sicher für behördliche Verfahren und Datenabfragen ist.

Von der e-card zur Bürgerkarte

Das Konzept „Bürgerkarte“
soll eine eindeutige Au-
thentifizierung für E-Go-

vernment Anwendungen bringen,
unter Einbeziehung der (sicheren)
digitalen Signatur, ohne dass dabei
die Aktivitäten des Einzelnen mit-
einander verknüpft werden kön-
nen. 

Konzept Bürgerkarte

Das österreichische E-Government-
Gesetz sieht dafür Stammzahlen
vor, die von Meldedaten oder bei
juristischen Personen von Informa-
tionen in anderen Verzeichnissen
abgeleitet und auf einer Smart Card
gespeichert werden. Anwendun-
gen, die die Bürgerkarten als
Authentifizierung des Bürgers nut-
zen, dürfen diese Stammzahlen
aber nicht direkt verarbeiten, son-
dern müssen eine kryptographi-
sche Ableitung dieser Stammzahl
und ihrer eigenen Kennung (oder
Stammzahl) errechnen, die sie
einer Person zuordnen können.
Die Stammzahlen von natürlichen
Personen genießen dabei höheren
Schutz als die von juristischen Per-
sonen. Die Basis einer Bürgerkarte
ist eine Karte mit einem qualifizier-
ten (oder fortgeschrittenen) Zerti-
fikat eines Zertifizierungsdienste-
anbieters. 

In Österreich ist die A-Trust das ein-
zige Trust-Center, das qualifizierte
Zertifikate auf eigenen A-Trust-Kar-
ten sowie neuen österreichischen
Maestro- oder Mastercard-Karten
anbietet. Auf der e-card kann ein
fortgeschrittenes Zertifikat, vom
HVSVT ausgestellt, aufgebracht
werden, das als Basis für die
Bürgerkartenfunktionalität verwen-
det werden kann.

Bürgerkartenanwendungen

Es gibt bereits eine Vielzahl von
Bürgerkartenanwendungen vom
Bund bis zu vielen Möglichkeiten
in einzelnen innovativen Pionier-
Gemeinden. E-Services der Sozial-
versicherung für die Bürgerkarte
finden Sie auf www.sozialversiche-
rung.at. Unter www.cio.gv.at wird
eine vollständige Liste von Bürger-
kartenanwendungen geführt.

Bürgerkartenanwendungen des
Bundes:

� Elektronische Zustellung –
bestätigte elektronische Zustellung
behördlicher Dokumente (auch
ausgedruckt gültig) 
� FinanzOnline – Steuererklärun-
gen online 
� Meldestellen für Kinderporno-
graphie, Umweltkriminalität, Wie-
derbetätigung 
� Strafregisterbescheinigung 
� Kinderbetreuungsgeld 
� Meldebestätigungen 
� Studienbeihilfen und Stipendien 
� Sokrates Erasmus Vertragsunter-
fertigung

help.gv.at

help.gv.at bietet mit Partnerge-
meinden und Behörden mehrere
Verfahren an, die mit Bürgerkarte
beschleunigt werden können, z.B: 

� Ausstellung Geburtsurkunde
� Gewerbeanmeldung
� Kommunalsteuererklärung
� Veranstaltungsanmeldung

Signaturanwendungen

Anwendungen in der Wirtschaft
nutzen die sichere digitale Signatur
vor allem für Authentisierungen,
etwa im Online-Banking. Zusam-
menfassend kann gesagt werden,
dass die Bürgerkarte für den Benut-
zer mehr Komfort, mehr Sicherheit
und mehr Tempo bedeutet:

n Amtswege können bequem von
zuhause aus erledigt werden, auch
abends und an Wochenenden.

o Antragsformulare können am
Computer ausgefüllt, digital sig-
niert und gleich online an die
zuständige Stelle gesandt werden. 

p Die Anmeldung auf verschiede-
nen Websites wird vereinfacht. 

q Dokumente werden auf höchs-
tem technischen Niveau verschlüs-
selt und sicher übermittelt.

r Der elektronische Zustelldienst
kann für persönliche Sendungen
genutzt werden.

s Die Bearbeitung von elektro-
nisch übermittelten Anträgen bei
Behörden wird ebenfalls verein-
facht.

So wird die e-card zur
Bürgerkarte

Die e-card ist bereits für den
Einsatz als Bürgerkarte vorbereitet,
sie muss lediglich bei einer
Registrierungsstelle zertifiziert
werden. Dazu bestehen folgende
Möglichkeiten:

n Registrierung bei den Service-
stellen der jeweiligen GKK: Für die-
ses Verfahren sind die e-card und
ein amtlicher Lichtbildausweis
(Reisepass, Führerschein, Perso-
nalausweis) mitzubringen. Für
einen möglicherweise notwendi-
gen Datenabgleich beim Zentralen
Melderegister wird weiters ein
aktueller Meldezettel benötigt.
Eine Zertifizierung dauert ca. 20 –
30 Minuten. Je nach Andrang kann
es daher unter Umständen auch zu
Wartezeiten kommen.

o Selbstbedienungsverfahren on-
line: Im Kartenserviceportal
(https://ksp.ecard.sozialversiche-
rung.gv.at/ePortal/Startseite.do)
kann die Bürgerkartenfunktion für
die persönliche e-card beantragt
und aktiviert werden. Mit Auswahl
des RSA-Verfahrens wird der zur
Aktivierung der Bürgerkarte benö-
tigte Aktivierungscode per RSA-
Brief zugestellt.

Notwendige technische
Ausstattung 

Für die Verwendung der Bürger-
karte ist folgende technische Aus-
stattung erforderlich: 

Ö COMPUTER MIT INTERNETZUGANG
Ö KARTENLESEGERÄT: Jeder Inhaber
einer e-card kann über das HVSVT-
Partnerunternehmen Cryptoshop
einen e-card Aktionsreader zum
Vorzugspreis von € 13,80,– (inklu-
sive 20 % MwSt) kaufen (Bestel-
lung und nähere Informationen
unter www.cryptoshop.com/
ecard). Dazu muss die Kartennum-
mer der Europäischen Krankenver-
sicherungskarte (auf der Rückseite
der e-card im Feld links unten)
angegeben werden. Es können
aber auch andere Kartenlesegeräte
verwendet werden. Details zu den
vom HVSVT getesteten Karten-
lesegeräten finden Sie unter
www.sozialversicherung.at – „E-card
als Bürgerkarte“ – „Kartenleser“.

Die Bürgerkartenumgebung
(BKU), das ist die entsprechende
Software, die notwendig ist, damit
der PC über den Kartenleser mit
der Bürgerkarte kommuniziert.
und kann gratis unter
http://www.cio.gv.at/identity/bku/
heruntergeladen werden. 

Ö PRAXIS-TIPP: Sehr empfehlens-
wert ist jedenfalls auch die Durch-
sicht des Leitfadens „7 Schritte zur
Bürgerkarte“ („Benutzerhandbuch
Bürgerkarte“), der auf der Home-
page des HVSVT (www.sozialversi-
cherung.at) unter der Rubrik „E-
Card als Bürgerkarte“ gelesen bzw.

heruntergeladen werden kann und
u.a. detaillierte Informationen über
die Installation von Hard- und
Software sowie Aktivierung der
PIN-Codes und Verwaltungssigna-
tur enthält.

Kosten

Das Aufrüsten der e-card zur Bür-
gerkarte selbst ist kostenlos. Kos-
ten erwachsen va für das Karten-
lesegerät (siehe oben). 

Weiterführende Informationen

Richtige Ansprechpartner für die

Registrierung der e-card als
Bürgerkarte finden Sie telefonisch
unter der Serviceline der
Sozialversicherung 050 124 33 11
(bundesweit einheitlich, daher die
erste Null immer mitwählen).

Im Internet erhalten Sie weitere
Informationen über die Bürger-
karte unter: www.buergerkarte.at,
www.sozialversicherung.at

Die Bürgerkarte ist ein Modell, das eine Reihe von unterschiedlichen Funktionen für die sichere Abwicklung von E-Government und E-Commerce zur Verfügung stellt.
Im Wesentlichen können mit der Bürgerkarte elektronische Signaturen über elektronische Dokumente angefertigt und überprüft, elektronische Dokumente ver- und
entschlüsselt, Hashwerte über elektronische Dokumente berechnet und überprüft, sowie Daten in einen Datenspeicher geschrieben sowie von diesem gelesen werden.
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Diese unverzichtbare Lernunter-
lage bietet einen aktuellen Über-
blick über die wichtigsten zivil-
rechtlichen Rechtsfragen des E-
Business und sämtliche relevante
nationale und europäische Rechts-
vorschriften. Behandelt werden
einerseits Fragen, die sich aus
der Sicht eines Unternehmens
stellen und andererseits Berei-
che, die für Konsumenten bedeut-
sam sind. Dazu kommen völlig
neue und aktuelle Rechtspro-
bleme, wie etwa die Frage der
Haftung des Kunden bei „Phish-
ing“. 

Zahlreiche weiterführende Judi-
katur- und Literaturhinweise run-
den die breite Themenpalette ab.

Autoren: 
Dr. Sonja Janisch, LL.M.
Univ.-Prof. Dr. Peter Mader

Wien 2006, 140 Seiten
ISBN: 3-7007-3302-X
Bestellnummer: 84.38.03
Preis: € 16,–

HANDELSRECHT
E–BUSINESS

Auf der e-card wird ein fortgeschrittenes Zertifikat als Basis für die
Bürgerkartenfunktionalität aufgebracht

Foto: bilderbox.de

Nach der Tönung einen Kaffee beim KMU*.
Dann Reifen wechseln beim KMU*. 
Und am Nachmittag 
wird der PC repariert: Vom KMU*.

*
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Klein- und Mittelunternehmen, kurz KMU genannt, 
sind der Motor der österreichischen Wirtschaft.
Daher fordern wir: weniger Bürokratie bei der 
An- und Ummeldung von MitarbeiterInnen.
Geht's der Wirtschaft gut, geht's uns allen gut.
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Der Gesetzgeber will mithil-
fe von Betriebsprüfungen
seinen Besteuerungsan-

spruch und damit wesentliche
Teile der Staatseinnahmen sichern,
gleichzeitig aber auch den „ehr-
lichen Unternehmer“ schützen:
Alle Steuerpflichtigen sollen erfasst
und gerecht behandelt – sprich:
gleichmäßig besteuert – werden. Die
rechtswidrige Abgabenverkürzung
soll hingegen verhindert werden.

Prüfung ist übrigens keineswegs
gleich Prüfung. Hier widmen wir
uns der „gewöhnlichen“ Betriebs-
prüfung, die bei der Finanzverwal-
tung neuerdings als „Außenprü-
fung“ bezeichnet wird. Daneben
finden unter anderem auch Um-
satzsteuersonderprüfungen für ei-
nen kürzeren Zeitraum, Lohnsteu-
er- und Sozialversicherungsbei-
tragsprüfungen sowie Spezialprü-
fungen statt - etwa eine des Sys-
tems (Abläufe und EDV-Anwen-
dungen).

Zumindest die Betriebsprüfung
trifft jeden einmal. Ob sie für den
Steuerpflichtigen ein „Happy End“
bringt, hängt nicht nur davon ab,
welches Klima zwischen ihm und
seinem Prüfer herrscht. Es geht
auch darum, sich auf den Tag X
frühzeitig und sorgfältig vorzube-
reiten. Bei der Prüfung selbst gilt
es, klug und bedacht vorzugehen. 

CONSULTATIO NEWS liefert
Ihnen hier sachliche Informat-
ionen und Tipps, damit Sie sich für
die Herausforderung „Betriebsprü-
fung“ wappnen können:

n Wann geprüft wird, steht nicht
in den Sternen!

Tatsache ist: Je nach Umsatz und
Zahl der Arbeitnehmer unterschei-
det die Finanzverwaltung Klein-,
Mittel- und Großbetriebe und
nimmt sich – was deren Prüfung
anbelangt – vor allem Letzterer
besonders an: So genannte G1-
Unternehmen (Umsatz über EUR
18,2 Millionen, mehr als 500
Mitarbeiter) sollen „lückenlos“ alle
drei Jahre geprüft werden. Bei
Kleinbetrieben geht der Fiskus
großzügiger vor.

Die Finanzbehörde wählt einen
Prüfungsfall im Allgemeinen nach
drei Gesichtspunkten aus:
� Nach der Zeit - der Computer fil-
tert erbarmungslos die am längsten
verschonten Unternehmen heraus.
� Manche unternehmen trifft die
Auswahl mittels Zufallsgenerator
oder sie gehören einer besonders
„prüfungswürdigen“ Branche an. 
� Im Einzelfall kommt es nach An-
zeigen oder wegen Ungereimthei-
ten in den Unterlagen oder Unter-
nehmenskennzahlen etc. zu einer
Prüfung.
Fazit: Es lässt sich zwar nicht auf
den Tag genau voraussagen, wann
der Prüfer kommt. Der Zeitraum
lässt sich aber für viele Unterneh-
men eingrenzen, wenn die oben
genannten Kriterien bekannt sind!

o Beginnen Sie noch heute, sich
vorzubereiten!

In der Regel nehmen die Betriebs-
prüfer jene letzten drei Jahre unter

die Lupe, die bereits veranlagt oder
für die zumindest Steuererklärun-
gen abgegeben wurden. 

Allerdings ist auch eine
Ausdehnung des Zeitraumes mög-
lich.

Das heißt: Sie sollten in Ihrem
Unternehmen entsprechende
Vorkehrungen treffen, lange bevor
eine Prüfung ansteht. Ihre CON-
SULTATIO-BeraterInnen unterstüt-
zen Sie gerne bei den vorbeugen-
den Maßnahmen:

� Legen Sie Nachweise (Belege,
Verträge, Vereinbarungen etc.)
umfassend und vollständig ab, um
sie später auch rasch zu finden.
� Dokumentieren Sie Ihre Ge-
schäftsfälle ausreichend. Der Prü-
fer kommt oft Jahre später, Ihr
Erinnerungsvermögen könnte Sie
dann im Stich lassen!
� Stellen Sie sicher, dass Ihre
Buchhaltungsabteilung ordentlich
funktioniert. Dazu gehört die regel-
mäßige Überprüfung der korrekten
Erfassung der Umsatzsteuer ebenso
wie die laufende Kontenabstim-
mung und –analyse. Nur so können
individuelle und systematische
Fehler entdeckt werden. Sorgen
Sie durch Schulung Ihrer Mitarbei-
ter dafür, dass wesentliche Neue-
rungen des Abgabenrechtes in
Ihrem Unternehmen berücksich-
tigt werden.
� Besprechen Sie wesentliche
Veränderungen in Ihrem Unter-
nehmen und steuerliche Zweifels-
fälle zeitnahe mit Ihren CONSUL-
TATIO-BetreuerInnen. 

p Haben Sie keine Angst vor Über-
raschungsangriffen der Finanz

Der Prüfer steht nicht unangemel-
det vor der Türe. Er muss sich spä-
testens eine Woche vorher ankün-
digen. Meistens berücksichtigt er
dabei Terminwünsche des geprüf-
ten Unternehmens. 

Vereinbaren Sie ein Gespräch
mit Ihren CONSULTATIO-Berater-
Innen, um noch vor der Prüfungs-
tätigkeit mögliche Risiken heraus-
zufiltern, Argumentationshilfen
vorzubereiten oder Strategien fest-
zulegen. Bestimmen Sie Ansprech-
und Auskunftspersonen für den
Prüfer und entscheiden Sie, ob er
direkten Zugriff auf die Unterlagen
haben soll. Sehen Sie diese aber
unbedingt vorher durch und elimi-
nieren Sie heikle Notizen: Der
Prüfer muss schließlich auf even-
tuelle Problemfälle nicht indirekt
hingewiesen werden!

q Machen Sie das Beste daraus!

Je besser des Prüfers Arbeitsver-
hältnisse, desto schneller sind Sie
ihn auch wieder los. Eine Check-
liste über die vorzubereitenden
Unterlagen finden Sie auf der CON-
SULTATIO-Homepage. Bei umfang-
reichen Belegprüfungen bietet sich
auch an, den Prüfer um eine Liste
der nötigen Unterlagen zu bitten.
Dadurch erhalten Sie ganz neben-
bei vielleicht auch Einblick in
Prüfungsablauf und -schwerpunk-
te. Sollte ihre unternehmerische
Weste nicht ganz rein sein, so
haben Sie übrigens noch bis zu

Beginn der Prüfung die Möglich-
keit, eine Selbstanzeige zu erstat-
ten. Das sichert Ihnen für das
begangene Abgabendelikt Straffrei-
heit.

rWas nimmt der Prüfer eigentlich
ins Visier?

Neuerdings setzen die Finanz-
behörden ebenso branchenspezifi-
sche wie individuelle Schwer-
punkte anhand von Informationen,
die ihnen über das Unternehmen
zugänglich sind. Trotzdem findet
sich die Antwort, was genau
geprüft wird, noch immer über-
wiegend in der Person des Prüfers.

Teil 2 – Checkliste der Betriebs-
prüfung – lesen Sie in der nächsten
Ausgabe von Lexpress am 12. Mai
2006

Betriebsprüfung – Wenn der Prüfer drei Mal klingelt..

Im Visier der Finanz
Kaum ein Unternehmer, und sei seine Weste noch so makellos rein, sieht einer Betriebsprüfung ohne großes Unbehagen entgegen. Und tatsächlich muss 
jeder Wirtschaftstreibende damit rechnen, im Laufe seines „unternehmerischen Lebens“ geprüft zu werden. Denn es trifft den „kleinen“ Selbstständigen g
enauso wie den Großbetrieb – wenn auch nicht gleich oft. Lesen Sie in CONSULTATIO NEWS über die gesetzlichen Grundlagen, über das, was Sie bei einer
Betriebsprüfung erwartet, und wie Sie sich optimal darauf vorbereiten. 

Primäres Anliegen dieses Gesetzes-
entwurfes ist aufgrund der in den
letzten Jahren hohen Anzahl an
Verwaltungsverfahren betreffend
der Verleihung der Standesbe-
zeichnung „Ingenieur“, durch
erleichterte Voraussetzungen zu
einer kürzeren Verfahrensdauer zu
gelangen und gleichzeitig Bürokra-
tie abzubauen, ohne das Ansehen
des österreichischen Ingenieurs zu
schmälern.

Verleihung der Führung der
Standesbezeichnung – 

erleichterte Voraussetzungen

Derzeitige materielle Vorausset-
zung für die Verleihung der
Führung der Standesbezeichnung
„Ingenieur“ an HTL- und HLFL-
Absolventen ist u.a. „eine mindes-
tens dreijährige Berufspraxis, die
höhere Fachkenntnisse auf dem
Fachgebiet voraussetzt, auf dem die
Reifeprüfung abgelegt wurde“. 

„Fachbezogene Praxis“ statt
„Berufspraxis“

Anstelle der Voraussetzung
„Berufspraxis“ wird nunmehr die

Voraussetzung „fachbezogene
Praxis“ normiert, wodurch unab-
hängig vom Umfang einer sozial-
versicherten Beschäftigung (z.B.
Teilzeitbeschäftigung, geringfügi-
ge Beschäftigung) als auch vom
Bestehen einer Sozialversicherung
oder von der Unentgeltlichkeit
einer Tätigkeit Praxiszeiten ange-
rechnet werden können. 

Für die Verwaltungspraxis bedeu-
tet dies, dass seitens der Antragstel-
ler in Hinkunft keine Sozialver-
sicherungsbestätigungen vorzule-
gen sind, sondern ausschließlich

� bei selbstständig Tätigen die
Glaubhaftmachung der Praxis zu
erfolgen hat bzw. 

� bei unselbstständig Tätigen die
Bestätigung des Arbeitgebers im
Zeugnis als Nachweis der Praxis
genügt (gesetzliche Vermutung). 

„Gehobene Kenntnisse“ statt
„Höhere Fachkenntnisse“

Der VwGH geht in seiner Judikatur
betreffend die Höherwertigkeit
einer Berufspraxis davon aus, dass

Tätigkeiten in Gewerbebetrieben
in der Regel von Personen wahrge-
nommen werden können, die eine
entsprechende gewerbliche Aus-
bildung absolviert haben. Im
Regelfall ist demzufolge die
Tätigkeit eines HTL-Absolventen
bei einem Gewerbetreibenden
grundsätzlich als nicht höherwer-
tig einzustufen bzw. muss der
Antragsteller die Höherwertigkeit
detailliert nachweisen. Aufgrund
des raschen technischen Fort-
schrittes und der immer höher
werdenden Anforderungen an
Gewerbetreibende sowie der damit
verbundenen Ausbildungsprofile
ist die auf der geltenden Rechtslage
aufbauende Judikatur des VwGH
als überholt – und KMU diskrimi-
nierend – anzusehen. 

Facheinschlägigkeit

Nach Ansicht des VwGH kommt es
im Verfahren zur Verleihung der
Berechtigung zur Führung der
Standesbezeichnung „Ingenieur“
darauf an, dass die verrichteten
Tätigkeiten höhere Fachkenntnisse
entsprechend der vom Antrag-
steller absolvierten Ausbildung

erfordern, und auch solche sind,
die den überwiegenden Teil der
von ihm ausgeübten Tätigkeiten
bilden. Aufgrund dieser Auslegung
des VwGH der „Facheinschlägig-
keit“ wird der in der Arbeitswelt vor
sich gehenden raschen Entwick-
lung nicht Rechnung getragen. 

Wenn nun schon an den HTL viel-
fältig differenzierte Ausbildungen
angeboten werden, so kann in der
Arbeitswelt – insbesondere bei
KMU – nicht davon ausgegangen
werden, dass deckungsgleich auf
diese Ausbildung passende
Arbeitsplätze – vor allem in erfor-
derlicher Anzahl – vorhanden sind.
Vielmehr ist davon auszugehen,
dass die Ausbildung an einer
HTL/HLFL ein breites Wissen hin-
sichtlich der problemorientierten
Lösung von technischen Proble-
men vermittelt und es dementspre-
chend gerechtfertigt ist, auch fach-
bezogene und fachübergreifende
Tätigkeiten als Praxis für die
Erlangung der Standesbezeichnung
„Ingenieur“ anzurechnen.

Dementsprechend normiert der
gegenständliche Entwurf die 

auszuübenden Tätigkeiten mit
„dreijähriger fachbezogener
Praxis, die gehobene Kenntnisse
auf jenen Fachgebieten voraus-
setzt, auf denen Reife- und
Diplomprüfungen abgelegt wer-
den können.“ 

Verkürzung der Praxiszeiten
ohne HTL-Abschluss

Für Personen, die keine HTL/HLFL-
Ausbildung nachweisen, sondern
„gleichwertige fachliche und all-
gemeine Kenntnisse“, wird die der-
zeit erforderliche und auch nach-
zuweisende Praxis von 8 Jahren
auf 6 Jahre herabgesetzt. 

Weibliche Form

Der Gesetzgeber stellt ausdrücklich
klar, dass die weibliche Form von
„Ingenieur“ „Ingenieurin“ lautet. 

In-Kraft-Treten

Am 1. 9. 2006 soll der 1. Abschnitt
(Standesbezeichnung „Ingenieur“)
des IngG 2006 in Kraft und gleich-
zeitig das Ingenieurgesetz 1990
außer Kraft treten.

Erleichterungen im Verwaltungsverfahren geplant.

Standesbezeichnung „Ingenieur“ leicht gemacht
Die Regierungsvorlage zu einem Ingenieurgesetz 2006 (IngG 2006) sieht vor allem erleichterte Voraussetzungen für die Verleihung der 
Standesbezeichnung „Ingenieur“ vor.

© Consultatio

Dr. Josef 
WURDITSCH

Geschäftsführender Gesellschafter der
CONSULTATIO Revision und Treuhand
Steuerberatung GmbH & Co KG 
Holzmeistergasse 9, A-1210 Wien 
Tel +43/1/27775
E-Mail: josef.wurditsch@consultatio.at
www.consultatio.com
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Der aktuelle Bericht belegt die Not-
wendigkeit, den Weg weiterer In-
vestitionen in Bildung und For-
schung konsequent fortzusetzen. 

Die deutsche Wirtschaft ist tradi-
tionell stark auf die forschungsin-
tensive Fertigungstechnik ausge-
richtet. Hier verfügt sie über her-
ausragende technologische Kom-
petenzen und eine starke Welt-
marktposition.

Deutschland lebt von
Technologieprodukten und 

innovativen Dienstleistungen

Die größten Wachstumsperspek-
tiven bei Produktivität und Wert-
schöpfung versprechen aber
Spitzentechnologien wie die
Pharmaforschung und die Biotech-
nologie, die Luft- und Raumfahrt,
der gesamte IT-Sektor sowie wis-
sensintensive Dienstleistungen. 

Hier sind Investitionen in
Forschung gefordert, um aus
Forschungsergebnissen und tech-
nischen Neuerungen innovative
Produkte und Dienstleistungen zu
entwickeln. 

Die technologische Leistungsfähig-
keit als Umsetzung von For-
schungsergebnissen in Produkte
und Dienstleistungen ist ein wich-
tiger Maßstab der wirtschaftlichen
Potentiale Deutschlands. 

� Deutschland ist mit 16,5 Prozent
aller OECD-Exporte exportstärk-
stes Land von Technologiegütern.
Die USA erreichen 15,5 Prozent,
Japan 12,5 Prozent. Die deutsche
Automobilindustrie ist allein für 23
Prozent der gesamten Forschungs-
und Entwicklungs- (FuE) Ausgaben
der OECD-Länder in diesem Sektor
verantwortlich.

� Für die deutsche Industrie war
der Export forschungsintensiver
Güter im vergangenen Jahrzehnt
der entscheidende Wachstumsmo-
tor. Fast drei Viertel des Umsatz-
zuwachses in forschungsintensi-
ven Industriesektoren zwischen
1995 und 2004 wurde im Ausland
erzielt. Eine internationale
Sonderrolle spielen die kleinen und
mittleren Unternehmen (KMU) in
Deutschland: 36 Prozent der klei-
nen Spitzentechnikunternehmen
sind auch auf dem Weltmarkt aktiv.

An den Gesamtexporten in der
Spitzentechnologie haben Klein-
und Mittelunternehmen einen
Anteil von 18 Prozent.

� In der Spitzentechnologie –
Pharma/Biotechnologie, Luft- und
Raumfahrt, Instrumententechnik,
Computer/Elektronik – ist Deutsch-
land schwächer vertreten. Aller-
dings ist in den vergangenen
Jahren ein deutlicher Aufholpro-
zess zu erkennen. 

Spitzentechnologien versprechen
neben wissensintensiven Dienst-
leistungen die größten Wachstums-
perspektiven bei Produktivität und
Wertschöpfung. Der Weg der ver-
gangenen Jahre muss konsequent
fortgesetzt werden. Zur Erschlies-
sung neuer Wachstumsfelder muss
der Staat über eine Ausweitung der
staatlichen Mittel für Bildung,
Wissenschaft und Forschung klare
Impulse setzen.

Forschung und Entwicklung neh-
men nach allen wesentlichen em-
pirischen Studien für Wettbe-
werbsfähigkeit, Produktivität,
Wachstum und Beschäftigung eine

zentrale Rolle ein. Die
Bundesregierung zielt daher auf
den weiteren Anstieg der
Investitionen in Forschung und
Entwicklung (FuE) ab. Ein Anteil
von 2,5 Prozent von FuE am
Bruttoinlandsprodukt (BIP) hat
sich in den vergangenen Jahren als
„Schallmauer“ bei der Expansion
des Anteils von Forschung und
Entwicklung am BIP erwiesen. Das
von der Bundesregierung verfolgte
Ziel eines Drei-Prozent-Anteils
erfordert hohe Steigerungen der
jährlichen FuE-Budgets.

Maßnahmen der
Bundesregierung

Zum Erhalt und zur Stärkung der
technologischen Leistungsfähig-
keit Deutschlands hat die Bundes-
regierung zahlreiche Maßnahmen
ergriffen um auch in Zukunft inno-
vationsstark zu bleiben.

Dennoch meint das BMBF, dass die
Bedingungen für eine dynamische
technologische Erneuerung in
Richtung Wissenswirtschaft deut-
lich zu verbessern sind.
Quelle: www.bmbf.de

Deutschland ist Exportweltmeister - auch beim Export von Technologiegütern. USA ist Zweiter. 

Die technologische Power
beim deutschen Nachbarn
Die Zahl der angemeldeten Patente liegt in Deutschland deutlich über dem Schnitt anderer Technologienationen. 
In der Spitzentechnologie machen sich die Erfolge eines Aufholprozesses bemerkbar. Die technologische Leistungsfähigkeit
Deutschlands und das Innovationssystem lässt das BMBF kontinuierlich durch ausgewiesene Forschungsinstitute beleuchten.

Selbst Helden brauchen Partner, die ihr Handwerk verstehen: 
Renault – Die Nr. 1 in Europa*

Gewerbetreibende wie Sie sind die Helden der heimischen Wirtschaft. Was auch immer Ihr Geschäft ist: Renault ist der richtige Partner. Denn weil wir Ihr Business als unser
Business sehen, sind wir die Nummer 1 in Europa bei leichten Nutzfahrzeugen. www.renault.at *zum 8. Mal in Folge bei leichten Nutzfahrzeugen bis 3,5 t; Stand Jänner 2006.
**Berechnungsbeispiel Renault Master: € 1.500,– Invest-Bonus (inkl. MwSt.). Aktion gültig bis 30.06. 2006.

Jetzt bis zu € 1.500,– Invest-Bonus**
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Signifikanter Standortvorteil
für Ungarn

Auch nach dem Beitritt zur
Europäischen Union am 1. Mai
2004 wird Ungarn ein wesentlich
stärkeres Wirtschaftswachstum
als Österreich aufweisen und auf-
grund der zunehmenden Kaufkraft
als Absatzmarkt für österreichi-
sche Produkte und Dienstleistun-
gen interessant bleiben. Wegen
der deutlich geringeren Produk-
tionskosten und des niedrigeren
Körperschaftsteuersatzes von 16 %
verfügt Ungarn über einen signifi-
kanten Standortvorteil. 

Mit dieser Publikation steht
nun allen in Ungarn investieren-
den Unternehmern ein umfassen-
des Werk zur Verfügung.

Autor: Mag. Hans Karl Roth ist
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater,
Geschäftsführer und Seniorpartner der
SOT Süd-Ost Treuhand Gruppe.

LexisNexis, Wien 2004, 128 Seiten
ISBN: 3-7007-3045-4
Bestellnummer: 88.26.01
Preis: € 25,–

UNTERNEHMENS-
GRÜNDUNG IN UNGARN



D ie Quehenberger Logistik-
gruppe verzeichnete im
Jahr 2005 um 66,4 Mio.

Euro oder 18 Prozent mehr Umsatz
als 2004. Verantwortlich für die
positiven Zahlen sind unter ande-
rem strategische Zukäufe und der
Ausbau des Niederlassungsnetzes
in Zentral- und Osteuropa. Allein in
Österreich werden bei Quehen-
berger jährlich 2 Millionen Sen-
dungen abgewickelt. Die Vernet-
zung extern und intern ist eine
enorme Herausforderung.

Fix ist die Veränderung

Das schnell wachsende Unterneh-
men ist ständig mit internen Verän-
derungs- und Anpassungsprozes-
sen und mit rasch aufeinander fol-
genden Karrieresprüngen enga-
gierter Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter konfrontiert. Quehenberger
suchte deshalb eine Möglichkeit,
die in spezifischen Unternehmens-
einheiten einhergehenden Span-
nungen und Konflikte innovativ zu
lösen und beauftragte dazu die
Storytelling-Beraterin Mag. Beate
Pottmann-Knapp. 

Laut Unternehmensführung ist es
das Ziel des Projekts, kostengüns-
tig, effizient und punktgenau die-
jenigen zwischenmenschlichen
Defizite zu erkennen und zu bear-
beiten, die bislang unerkannt wirk-
ten. Angestrebt ist, das Kommuni-
kationsklima und das Verständnis

aller Ebenen für die Kultur und die
strategischen Ziele des Unterneh-
mens spontan zu verbessern. 

„Dieser Coachingansatz richtet
sich an Teams und ganze Unter-
nehmenseinheiten. Wir erwarten
davon die Ausbildung einer belast-
baren Kultur, in der die persönli-
che Veränderung, die bei uns zum
Alltag gehört, als normal empfun-
den wird und nicht bedrohlich
wirkt“, so ein Mitglied des Vor-
stands.

Was kann Storytelling?

Storytelling ist eine Management
Methode zum Change Manage-
ment, zur Personalentwicklung
oder zur Verbesserung der inter-
nen Kommunikation. 

Anstatt Fragen zu stellen, lässt diese
Methode erzählen. Mittels anony-
mer Interviews werden Informa-
tionen verschiedener Bereiche und
Personen gewonnen. Daraus ent-
steht eine Erfahrungsgeschichte,
die dann allen Beteiligten als Basis
für das sich anschließende Coa-
ching dient.

Die Geschichte verarbeitet 
und dokumentiert, was sonst 

unausgesprochen bleibt

Sie spiegelt den internen Arbeits-
alltag wider und löst daher den
Wandel aus. Sie erreicht den Men-
schen in seinem Bedürfnis nach
dem Gefühl: „Ich werde mit mei-
nen menschlichen und fachlichen
Qualitäten wahrgenommen und
wertgeschätzt.“ 

Dadurch reduzieren sich Wider-
stände und Stagnation verliert sich,
Motivation wird frei.

Was unterscheidet Storytelling
von anderen

Managementmethoden?

Der Blick wird auf die Ganzheit
gerichtet. Gesucht wird nicht nach
abfragbaren Informationen, son-
dern nach dem gemeinsamen, aber
verborgenen Regelsystem, das in je-
dem Unternehmen vorhanden ist –
und nur allzu oft nicht dem offi-
ziellen Bild der Firma entspricht.
Mitarbeiter und Management sind
sich dessen meist nicht bewusst.
Sie wissen nur, dass bestimmte
Dinge immer gleich ablaufen oder
irgendetwas eben nicht so läuft,
wie es soll oder scheinbar nicht
umsetzbar ist. Weil die Ursache
unklar ist, setzen Veränderungen
oft am falschen Punkt an, Kün-
digungen bleiben uneffizient oder
kontraproduktiv, weil mit jedem
Mitarbeiter auch dessen erarbeite-
tes Erfahrungswissen verloren geht.

Storytelling als Unternehmens-
führungsinstrument

Einerseits bringt das ganzheitliche
Wissen, also Informationen, die
nicht abgefragt, sondern nur
erzählt werden können, eine klare
Sicht auf den Problembereich, den
es zu lösen gilt. Andererseits ist im
Erzählten der Lösungsansatz schon

enthalten, und das erkennen
geschulte Kommunikationsmana-
ger. In weiterer Folge werden die
Ziele des Unternehmens mit dem
neuen Wissen vereint und zu
Konzepten umgewandelt, die
durch Storytelling rasch und effi-
zient umgesetzt werden.

Der Gewinn für KMU

Jede einzelne Mitarbeiterin und je-
der Mitarbeiter trägt das Unterneh-
men entscheidend mit. Sowohl der
Wissens- und Erfahrungsaustausch,
als auch die Atmosphäre und das
Verbindende gestalten das Arbeits-
und Erfolgsklima insgesamt. 

Vorgesetzte, die sowohl die Men-
schen, die für sie arbeiten, führen
müssen, als auch die Unterneh-
mensleitung selbst, sind umso er-
folgreicher, je besser und effizien-
ter ihre Kommunikationskennt-
nisse sind. Ab Herbst 2006 wird
Storytelling als Diplomlehrgang für
Führungskräfte an der Sigmund
Freud Privatuniversität angeboten.

Autorin: Manuela Taschlmar

Ein innovatives Projekt von Quehenberger Logistik löst innerbetriebliche Spannungen mit Geschichten-Erzählen.

Optimieren mit „Storytelling“
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Storytelling bringt rasche Lösungen bei Konflikten, Kommunikationsdefiziten, Um- und Restrukturierung, Fusionierung, Marktanpassung sowie Imagewandel.

Fachlich zu entsprechen ist in vie-
len Fällen gar noch nicht das
Thema, sondern lediglich der Ein-
schulung aufmerksam zu folgen,
dabei gute Zwischenfragen zu stel-
len und was das Wichtigste ist: Sie
müssen sich mit Engagement ins
Team integrieren. Voraussetzung
für einen guten Einstieg ist ein po-
sitives Auftreten, Interesse für das
Unternehmen, Teamgeist und Of-
fenheit. 

Setzen Sie sich die schnelle und
effiziente Einarbeitung zum Ziel
und nutzen Sie dafür jede Lernmög-
lichkeit. Zapfen Sie alle Informa-
tionsquellen an, die sich Ihnen bie-
ten wie z.B. Intranet, Handbücher
oder Mitarbeiterinfos, und fordern
Sie die Informationen von Ihren
neuen Kollegen höflich ein. 

Versuchen Sie bereits in den ersten
Tagen den anderen Kollegen ihre
Unterstützung anzubieten und
machen Sie deutlich, dass Sie bereit
sind, die anstehenden Arbeiten mit
Elan anzupacken. Kommunizieren
Sie offen und zwanglos, um eine
gute, konstruktive und erfolgrei-
che Zusammenarbeit zu ermög-
lichen. Die Aufgaben anderer las-
sen Zusammenhänge mit dem eige-
nen Job erkennen. Versuchen Sie
auch zwischen den Zeilen, die
Regeln und die Firmenphilosophie
des Unternehmens zu erkennen. 

In der Einarbeitungsphase sind
Fehler kaum zu vermeiden – notie-
ren Sie sich diese, und versuchen
Sie daraus zu lernen. Wenn Ihnen
ein gravierender Fehler unterlau-
fen sein sollte, dürfen Sie ihn in kei-
nem Falle verschweigen. 

„Fordern Sie zumindest 2 Feed-
backgespräche in den ersten 6
Wochen ein und machen Sie darin
deutlich, wo Sie derzeit in der
Einschulung stehen, welche Dinge
gut funktionieren und wo Sie noch
weitere Unterstützung brauchen.
Lassen Sie sich nicht dazu hinrei-
ßen, bereits am Anfang alles in
Frage zu stellen. Hinterfragen Sie
Sachverhalte, versuchen Sie diese
zu verstehen und machen Sie sich
Notizen, um Verbesserungsvor-
schläge dann anzubringen, wenn
Sie von Ihnen eingefordert wer-
den“, rät Florens Eblinger, Jobfin-
der-Chef. 

Sollten Probleme mit Kollegen auf-
treten, dann sprechen Sie diese
unter vier Augen an und versuchen
Sie, auch mit den „schwierigen“
Mitarbeitern eine gute Basis zu fin-
den. „Zögern Sie aber nicht, auch
Ihren Vorgesetzten über aufkeimen-
de Differenzen zu informieren –
eine Führungskraft kann nur dann
einschreiten, wenn er/sie Infor-
mationen erhält.“, so Florens
Eblinger weiter. 

Überlegen Sie sich bereits in den
ersten Wochen, in welchen
Bereichen eine Weiterbildung für
Sie und das Unternehmen sinnvoll
wäre. Machen Sie Vorschläge, wel-
che Seminare Sie im kommenden
Jahr gerne besuchen würden und
versuchen Sie dabei ein gewisses
Maß zu halten. 2 bis 3 Seminartage
pro Quartal sollte gerade am
Anfang ausreichen, wobei Sie auch
darauf achten sollten, wie das
Unternehmen generell zum Thema
Fortbildung steht.

Lernen aus den ersten Fehlern.

Neu im Job?

Mag. Beate
Pottmann-Knapp

Storytelling-Beraterin, www.psytherapie.at

Storytelling verbessert die Kommunikationskultur und schafft Vertrauen –
auch im Umfeld ständiger Veränderungs- und Anpassungsprozesse

© Eblinger

Florens Eblinger,
Gründer von
Jobfinder

E-Mail: eblinger@jobfinder.at
www.jobfinder.at

Unter dem Motto „der erste Eindruck zählt“, werden die ersten Tage in einem neuen 
Unternehmen immer wieder zum Prüfstein. Sowohl von der Führungskraft als auch von 
Kollegen – Sie werden anfangs von allen Seiten genau unter die Lupe genommen. 
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Zu denken ist dabei etwa an Fragen
nach Krankheiten, Behinderungen,
sexueller Orientierung, Vorstrafen,
Religionszugehörigkeit, Präsenzdienst
oder Schwangerschaft.

Einerseits erscheint es aus der Sicht
des Arbeitgebers durchaus verständ-
lich, dass dieser sich umfassend infor-
mieren will, da er schließlich nach
Möglichkeit jeden drohenden Nachteil
für sich schon im Vorfeld ausschließen
möchte, andererseits ist auch das
Interesse des Stellenbewerbers nicht
unberücksichtigt zu lassen, der, wenn
er diese Fragen wahrheitsgemäß be-
antwortet, möglicherweise jegliche
Chance auf Erlangung dieser Position
verliert. Es stellt sich somit die Frage,
welche Folgen es hat, wenn derartige
Fragen wahrheitswidrig beantwortet
werden und ob dieses Handeln eine
„Verletzung vorvertraglicher Pflichten“
darstellt (Haftung!).

Festzuhalten ist, dass der Stellen-
bewerber einerseits ein so genanntes
„Recht auf Lüge“ hat, wenn Fragen
gestellt werden, die seine/ihre Persön-
lichkeitsrechte verletzen, jedoch hat
der Arbeitnehmer ungefragt auf Um-
stände hinzuweisen, die einer Anstel-
lung in Hinblick auf den ausgeschrie-
benen Arbeitsplatz entgegenstehen.

Wie Gruber ausführte, ist die einzige
sinnvolle Reaktion auf eine Frage, die
aufgrund einer damit einhergehenden
Persönlichkeitsrechtsverletzung unzu-
lässig ist, eine falsche Antwort; von
einem „Recht“ auf Lüge kann nur des-
halb gesprochen werden, weil eine
spätere Entlassung nicht möglich ist

und der bewussten falschen Angabe/
Antwort im Zuge des Bewerbungsge-
spräches somit keine Sanktion folgt.

Der Oberste Gerichtshof behandelte
diese Problematik und begründete erst
im vergangenen Jahr eine seiner
Entscheidungen mit der richtlinienkon-
formen Auslegung (RL 76/207/EWG)
unter Bezugnahme auf das Urteil
Dekker des EuGH. Dieser führte dazu
aus, dass eine Benachteiligung auf-
grund einer Schwangerschaft nur Frau-
en treffen kann und somit immer eine
unmittelbare Diskriminierung darstellt,
die auch nicht dadurch gerechtfertigt
werden kann, dass der Arbeitgeber auf-
grund innerstaatlicher Bestimmungen
Nachteile zu befürchten hat. 

Gleich welche Argumentationslinie der
Arbeitgeber/Beklagte einschlug, es er-
wies sich als nicht stichhaltig bzw. nicht
gegeben. Selbst der im Mutterschutz-
gesetz normierte Entlassungsgrund der
Untreue kam nicht zur Anwendung, da
in der Verschweigung der Schwanger-
schaft keine krasse Verletzung dienst-
vertraglicher Pflichten liegt, wie sie zur
Erfüllung dieses Tatbestandes gefor-
dert wird; das zu missbilligende Ver-
halten (Lüge bezüglich Schwanger-
schaft) machte sie zwar vertrauensun-
würdig, doch stellte dies keinen Entlas-
sungsgrund im Sinne des Mutter-
schutzgesetzes dar.

Auf welche Frage eine wahrheitswidrige
Antwort gegeben werden darf, hängt vom
jeweiligen Arbeitsplatz und dem damit
verbundenen Tätigkeitsbereich ab.

Autor: Mag. Firas El-Juaneh

„DAS RECHT ZU LÜGEN“

Wenn schon bei der Bewerbung gelogen wird …
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Die Erfolgsgeschichte von
P&I beginnt bereits 1968:
Egbert Becker gründet die

Firma Dos GmbH für die Entwick-
lung individueller Software für
Lohn- und Gehaltsabrechnungen.
Es folgt 1970 die Entwicklung der
ersten Version der Standardsoft-
ware LOGA für Großrechner. Drei
Jahre später wird das Unternehmen
zur P&I Personal & Informatik
GmbH umgewandelt, 1995 P&I
LOGA vollständig neu als echte
Client-/Server-Lösung auf der Basis
eines relationalen Datenmodells auf
den Markt gebracht.

Siegeszug

Im Jahr 1998 geht P&I erfolgreich
an die Börse – das ist gleichzeitig der
Beginn der Erschließung des euro-
päischen Marktes. 

Die Produktfamilie P&I LOGA wird
erweitert: Über die Entgelt- und
Reisekostenabrechnung hinaus ver-
fügt P&I LOGA nun über integrierte
Personalmanagement-Module für
Bewerbermanagement, Seminarver-
waltung, Personalentwicklung, Per-
sonalkostenhochrechnung, Stellen-
planung, Personalakte und Mitar-
beiterbeurteilung. 

P&I ist heute einer der führenden
Spezialisten für personalwirtschaft-
liche Standardsoftware-Lösungen –
von der Entgeltabrechnung über das
Personalmanagement und die Zeit-
wirtschaft bis hin zu Mitarbeiter-
portalen. Die Lösungen sind inter-
national und in allen Branchen ein-
setzbar. P&I ist mit mehr als 280
Mitarbeitern an elf Standorten in
Europa vertreten. Das Unterneh-
men mit Hauptsitz in Wiesbaden
verfügt über mehr als 35 Jahre
Erfahrung am Markt. Über 3.700
Unternehmen und Behörden jeder
Größe setzen auf P&I-Lösungen.

Anfertigung nach Maß

Ob als Gesamtpaket oder als er-
weiterungsfähiges Software-Modul
für einzelne Prozesse – die inte-
grierten Lösungen von P&I werden
für die Kunden maßgeschneidert
und entsprechend ihrer Human-
kapital-Strategie eingerichtet. Von
der Analyse über die Beratung bis
zur Realisierung und Schulung –
P&I ist in allen Bereichen ein starker
Partner. 

Zahlreiche Unternehmen und
Behörden aus Industrie, Handel und
Dienstleistung, der Finanzwirt-
schaft, öffentlichen Verwaltungen
und dem Gesundheits- und Sozial-
wesen profitieren täglich von den
Software-Lösungen des Spezialisten. 

Auf einen Blick

P&I LOGA ist die Personalmana-
gementsoftware mit integrierter
Zeitwirtschaft. Module wie bei-
spielsweise Personalverwaltung,
Lohn- und Gehaltsabrechnung,
Stellenplanung und -bewirtschaf-
tung, Personalkosten- und Personal-
bedarfsplanung, Reisekostenab-
rechnung und Personaleinsatzpla-
nung machen das System zu einem
umfassenden Personalmanage-
mentinstrument. 

P&I HCM (Human Capital Mana-
gement-Software) ist ein webbasier-
tes Mitarbeiterportal. Es unterstützt
im Rahmen des Management- und
Mitarbeiter-Self-Services die Opti-
mierung der personalwirtschaft-
lichen Prozesse. Schwerpunkte sind
dabei das Antrags- und Genehmi-
gungsverfahren, die Personalent-
wicklung, das Personalcontrolling,
die Personaleinsatzplanung und die
Bewerberverwaltung. Die Software
basiert auf dem P&I LOGA-
Datenmodell. So stehen in P&I
HCMalle Daten dieser umfassenden
HR-Lösung zur Verfügung.

Die webbasierte Lösung P&I PLUS
kann individuell konfiguriert wer-
den. Funktionsschwerpunkte sind
Personalverwaltung, Stellenplan

und Stellenbewirtschaftung, Dienst-
posten- und Arbeitsplatzverwal-
tung, Aus-, Fort- und Weiterbildung,
Personalkostenbudgetierung und
Bewerberverwaltung. 

P&I SMART ist die Software für
Lohn- und Gehaltsabrechnung so-
wie Reisekostenabrechnung für
kleine und mittelständische Betrie-
be bis ca. 250 Mitarbeiter. 

Alle nötigen Grundeinstellungen
sind bereits vorgenommen, so dass
die Installation problemlos in weni-
gen Tagen durchgeführt werden
kann. Optional kann der Kunde ein
vollständig integriertes Modul für die
Anwesenheitszeiterfassung nutzen.

Zeitwirtschaft

Arbeitszeitverkürzung und –flexibi-
lisierung sowie Kostenreduzierung
bei gleichzeitig steigender Produk-
tivität zwingen Unternehmen und
Konzerne immer stärker zum
Einsatz flexibler, standardisierter
Zeitwirtschaftssysteme. Mit dem
P&I LOGA Modul Zeitwirtschaft
werden diese Anforderungen schon

deshalb sehr gut unterstützt, weil
auch dieses Modul – wie alle ande-
ren auch – integrierter Bestandteil
von P&I LOGA ist. Bei den heutigen
komplexen Betriebsabläufen kann
die Zeiterfassung und -abrechnung
nicht mehr isoliert betrachtet wer-
den. 

Schnittstellen zur Entgeltabrech-
nung führen erfahrungsgemäß
immer zu Problemen, wenn man
zum Beispiel nur den Bereich
Fehlzeitenverwaltung betrachtet.
Die Frage, in welchem System wel-
che Fehlzeiten erfasst werden, stellt
sich nicht mehr, da Zeitwirtschaft
und Entgeltabrechnung auf demsel-
ben Datenbestand basieren.

Umfassende Lösung

Das P&I LOGA-Modul Zeitwirt-
schaft umfasst Zeiterfassung,
Personaleinsatzplanung, Zeitkon-
tenführung, Betriebsdatenerfas-
sung, Zutrittskontrolle sowie die

Hardware-Terminals zur Erfassung
der Arbeitszeiten. P&I zieht damit
die Konsequenz aus der Entwick-
lung in Unternehmen und Verwal-
tungen, dass die Teilbereiche der
Personalarbeit zusammenwachsen.
„Wir sehen ein grosses Potenzial für
unsere Personallösungen, denn
Anwender suchen zunehmend inte-
grierte Lösungen, die operative
Abläufe der Personalabteilung ohne

Prozessunterbrechung durchgängig
abbilden“, erklärt Manfred Nagl,
Geschäftsführer der P&I GmbH.

P&I-Software integriert Bedarfsermittlung, Einsatzplanung, Ist-Zeiterfassung und Abrechnung.

Maßgeschneiderte Lösungen
von einem starken Partner
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HCM-Anbindung – Mit den Personalmanagement-Modulen, die die webbasierte Human Capital Management-Software
P&I HCM anbietet, lässt sich P&I LOGA zu einer kompletten Human Resources Management Lösung ausbauen.

Bereits an einem einfachen personalwirtschaftlichen Prozess – der Genehmigung eines Urlaubs – erkennt man, 
welches Einsparungspotential P&I HCM bietet.

PERSONALVERRECHNUNG
FÜR DIE PRAXIS
Das Journal für Lohn- und

Gehaltsverrechner

Diese Fachzeitschrift informiert
den Personal-Profi über alle rele-
vanten Neuerungen in der
Personalverrechnung – prompt
und übersichtlich durch populär
und praxisbezogen aufbereitete
Beiträge. Der Praktiker wird hier
„kurz und bündig“ über Gesetzes-
änderungen und neue bzw. inter-
essante Gerichtsentscheidungen
informiert und erfährt mit Hilfe
von zahlreichen Praxisbeispielen,
Graphiken, Übersichten und
Tabellen, wie seine praktischen
Fälle zu lösen sind.

Jahresabonnement 2006 (12 Hefte):

Vorteilspreis für ARD-Abonennten:
€ 69,60,–
Normalpreis: € 99,–

Tel. (01) 534 52-0
Fax (01) 534 52-141
E-Mail: bestellung@lexisnexis.at

Bestellen Sie jetzt: Ihr gratis Probeheft!

BUCHTIPP

Geschäftsführer
P&I GmbH
Manfred Nagl

P&I GmbH, Ares Tower
Donau-City-Straße 11, A-1220 Vienna

Tel: +43 1 260 39 - 139
Fax: +43 1 260 39 - 330
mailto:ckraft@pi-ag.com
www.pi-ag.com

Mag. 
Markus Weigl

Seit Anfang April verstärkt Herr Mag.
Markus Weigl, MSc das Team der P&I
Personal & Informatik GmbH in Öster-
reich als COO (Chief Operations Officer)
und Prokurist mit vorgezeichneter
Weiterentwicklung zum Geschäftsführer
per Oktober dieses Jahres. Zuvor war
Markus Weigl 10 Jahre lang in verschie-
denen leitenden Funktionen im Consul-
ting, Vertrieb und Business Develop-
ment innerhalb des SAP-Konzerns tätig.

DIE 4 LINIEN DER
PRODUKTPALETTE

� P&I LOGA
� P&I HCM
� P&I PLUS
� P&I SMART

HR-Prozesse des Kunden stehen im Vordergrund.

NEU IM UNTERNEHMEN
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Geschlossener Fonds „MPC Reefer Flotte“ mit 14 Kühlschiffen.

Größter jemals in Österreich
aufgelegter Schiffsfonds
Dieser Fonds ist aufgrund der
Marktlage und der hohen Einnah-
mesicherheit ein attraktives In-
vestment, denn gerade Kühlgüter,
die am Seeweg transportiert wer-
den, erfreuen sich steigender
Nachfrage. 

Steigende Nachfrage nach
Transporten von Kühlgütern

Das Wirtschaftswachstum z.B. in
Russland führt zu steigenden
Einkommen der Bevölkerung und
gleichzeitig zu steigender Nach-
frage nach Kühlgütern, die in der
Regel nicht in Containern trans-
portiert werden, wie z.B. Bananen.
Dieser wachsenden Nachfrage
steht ein erheblicher Angebots-
rückgang im Transportvolumen
durch zahlreiche Verschrottungen
von Kühlschiffen in den vergange-
nen Jahren gegenüber. Darüber
hinaus ist die weltweite Kühl-
schiffsflotte im Größensegment
über 300.000 Kubikfuß (cbft.) mit
einem Durchschnittsalter von 18
Jahren bereits überaltert.

Die MPC Reefer Flotte (Ge-
samtinvestitionsvolumen EUR
404.631.000,–) – die größte jemals

in Österreich angebotene Schiffs-
beteiligung – investiert in 14 der
modernsten und größten Kühl-
schiffe (Reefer) der Welt und gibt
österreichischen Anlegern die
Möglichkeit, ab sofort vom stetig
wachsenden Transportmarkt von
Kühlgütern auf dem Seeweg zu
partizipieren. 

Die geplante Laufzeit beträgt 14
Jahre, die Mindestzeichnungs-
summe 10.000 Euro. „Die geplante
Durchschnittsausschüttung vor
Steuern beläuft sich auf rund 10
Prozent zzgl. Verkaufserlös“, infor-
miert Peter Maierhofer. „Ein gro-
ßer Wettbewerbsvorteil der „MPC
Reefer Flotte“ besteht in der
Auslastung der Schiffe durch den
Seatrade Reefer Pool, dem welt-
weit größten Pool für Kühlschiffe,
zu dessen Kundenkreis namhafte
Unternehmen wie Chiquita und
Dole zählen“.

„MPC Capital AG hat insgesamt
weit über 100 Schiffsbeteiligungen
erfolgreich emittiert und setzt auf
langfristig abgesicherte Produkte
und damit neben der Volumens-
auch weiter auf die qualitative
Marktführerschaft“, so Maierhofer. 

Foto: MPC Capital Austria AG

MPC Capital Austria AG, größter Anbieter von geschlossenen Fonds in Österreich, legt eine neue Schiffsbeteiligung zur 
Zeichnung auf. Die „MPC Reefer Flotte“ umfasst 14 Kühlschiffe und ist mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von über 
400 Mio. Euro die größte Schiffsbeteiligung, die jemals in Österreich aufgelegt wurde. 

Peter Maierhofer,
Vorstand MPC
Capital Austria AG

MPC Capital Austria AG
Guido Wohlfeil, Ing. Peter Maierhofer

A-1040 Wien, Operngasse 17-21 
Tel.: +43/1/5855670-0

Fax: +43/1/5855670-999

Email: g.wohlfeil@mpc-capital.com
p.maierhofer@mpc-capital.com

www.mpc-capital.at

Prime Consulting GmbH
Mag. Sabine Duchaczek

A-1090 Wien, Währinger Straße 2-4/1/48
Tel.: +43/1/317 25 82-0

Email: duchaczek@prime.co.at
www.prime.co.at

INFORMATIONENMPC CAPITAL AUSTRIA AG

MPC Capital Austria AG ist eine
100 prozentige Tochter der deutschen
börsenotierten MPC Capital AG, die Teil
des seit über 150 Jahren bestehenden
Handelshauses Münchmeyer & Co. ist.
Die 1994 gegründete und in Hamburg
ansässige MPC Capital AG entwickelt,
initiiert und vertreibt innovative
Kapitalanlageprodukte für private
Anleger. Bereits seit dem Jahr 2000 ist
die MPC Capital AG über ihre
Tochtergesellschaft MPC Capital Austria
AG in Österreich tätig, und entwickelt

Kapitalanlageprodukte, die speziell für
den österreichischen Markt zugeschnit-
ten sind. Die MPC Capital AG ist in
Deutschland, die MPC Capital Austria
AG in Österreich Marktführer.

Lexpress: 2005 kam die Akademie
für Steuern und Recht in einer Umfrage
unter Unternehmern unter die Top drei
Seminaranbieter für spezielle Themen.
Mit welcher Strategie gelingt Ihnen
diese Top-Position?

Vogl-Pillhofer: „Einerseits präsen-
tieren wir aktuelle Seminarthe-
men, so rasch wie möglich und so
kompetent und umfassend wie
möglich. Andererseits bieten wir
auch zunehmend Fachtagungen
und berufsbegleitende Ausbil-
dungslehrgänge an. Wir haben
ebenfalls Inhouse-Seminare für
Unternehmen im Programm.“

Welche Pläne haben Sie?

„Wir streben die Marktführer-
schaft in den einzelnen Fachberei-
chen an. ARS ist im Bereich
Arbeitsrecht bereits die Nummer
eins am österreichischen Seminar-
markt, 2006 wird es rund 80 ver-
schiedene Seminare an zirka 170
Terminen allein zum Thema
Arbeitsrecht geben. 

ARS gibt es seit 1997 und ist der
größte private Veranstalter. Wir
sind auch in den Bundesländern
vertreten. Wir haben sehr viele
verschiedene Mitbewerber, die

jeweils in Kernbereichen Semi-
nare anbieten. Es gibt kaum Insti-
tute, die unter den gleichen privat-
wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen arbeiten und ein ähnlich
umfassendes Angebot haben. Wir
wollen in allen Bereichen die
Nummer eins werden.“ 

Woher bekommen Sie das Know-how
und vor allem so rasch?

„Wir haben zwanzig fix angestell-
te und eine Reihe von freien
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern. Wir suchen die Themen und
organisieren immer die kompeten-
testen Referenten vom Markt; zum
Beispiel Professoren, Wirtschafts-
treuhänder, Mitarbeiter von Be-
hörden und Ministerien. Unsere
Marke ist es, überall die Besten zu
haben. Inhaltliche Topinformatio-
nen, auf die man sich verlassen
kann.“

Haben Sie auch Themen für KMU?

„Ja, zum Beispiel im Juni „Wie
kann ein KMU nach China
gehen?“ oder „Wie kann ein KMU
in den neuen Mitgliedsländern
punkten?“ Wir bieten auch für
einige Länder eine Einführung ins

Arbeitsrecht an, das im Vorfeld
vielleicht nicht diese Aufmerk-
samkeit erlangt, man sich aber
doch damit genauer auseinander
setzen muss, wenn es zu Proble-
men kommt. Wir bringen auch
Steuertipps, oder wie man die
Lohnabgaben legal minimiert.
Steuerlich haben wir überhaupt
ein sehr breites Angebot.“

Sind Sie stärker auf inländische oder
internationale Themen spezialisiert?

„Der Schwerpunkt ist zu 90
Prozent Österreich. Und wir kon-
zentrieren uns in einigen Spezial-
themen auf KMU. Zum Beispiel
haben unsere Controlling Semina-
re einen Schwerpunkt im KMU-
Bereich, denn KMU haben ganz
andere inhaltliche Themen als sie
sich zB ein Großunternehmen 
leisten kann. Wir haben im
Marktvergleich auch ein sehr güns-
tiges Preis-Leistungs-Verhältnis:
360-420 Euro pro Seminartag. Und
wir veranstalten auch den ganzen
Sommer über Seminare.“

Zur Person: Wo sehen Sie Ihre Stärken
und Schwächen?

„Meine Stärke ist die Motivation,

Leute zu überzeugen, dass sie ihr
Wissen weitergeben, sodass Wis-
senstransfer stattfindet. Miserabel
bin ich in der Selbstorganisation
und auch darin, Dinge zu delegie-
ren.“

Was würden Sie dann als das
Geheimnis Ihres Erfolges bezeichnen?

„Dass ich einigermaßen fleißig
und konsequent bin.“

Gehören Sie zu den Frauen, die durch-
schnittlich mehr als ihre männlichen
Kollegen arbeiten?

„Da wir nur einen einzigen Mann
in unserem Unternehmen beschäf-
tigt haben, wirkt sich das nicht so
aus.“

Welchen Tipp würden Sie einer
Berufseinsteigerin geben?

„Flexibel sein, offen sein, anpacken.
Und Frauen sollen mehr über sich
selbst sprechen, denn Frauen spre-
chen über sich selbst am wenigs-
ten. Frauen möchten immer alles
hundertprozentig machen und
wollen perfekt sein. Das sehe ich
auch bei den Vortragenden. Ein
Mann stellt sich auch schon mal

hin und sagt: „Ich rede schon
etwas.“ Eine Frau davon zu über-
zeugen, ist nahezu unmöglich.“

Text: Manuela Taschlmar

Interview. Elisabeth Vogl-Pillhofer von der Akademie für Recht und Steuern gibt sich selbstbewusst: „Wir streben die
Marktführerschaft in den einzelnen Fachbereichen an!“

ARS: Am Puls der Zeit von Osteuropa bis Indien
Die ARS – Akademie für Recht und Steuern – veranstaltet Seminare und Fachforen, die die aktuellen Entwicklungen aus Wirtschaft, Recht, Politik 
und Technologie aufgreifen. Wie gelingt es dem Österreichischen Institut, stets am Puls der Zeit zu sein und die gültige Rechtslage von Ost bis West 
praxisnah, umsetzbar und aktuell im Programm zu haben? Elisabeth Vogl-Pillhofer im Gespräch über inhaltliche Topinformationen, auf die man sich 
verlassen kann und das Aufzeigen von realistischen Szenarien für KMU und deren Umsetzungsalternativen.

Elisabeth
Vogl-Pillhofer

Geschäftsführende Gesellschafterin
ARS - Akademie für Recht und Steuern

ARS - Akademie für Recht und Steuern
Seminar und Kongreß
VeranstaltungsgmbH

Schallautzerstraße 4, 1010 Wien
Tel.: 01 / 713 80 24 – 0

Fax.: 01 / 713 80 24 – 14
office@ars.at

INFORMATIONEN

BUCHTIPP

Der Standort Tschechien ist auch
nach dem EU-Beitritt wegen der
immer noch deutlich niedrigeren
Produktionskosten sehr attraktiv.
Diese Publikation gibt einen Über-
blick über die politischen, wirt-
schaftlichen, rechtlichen und steu-
erlichen Rahmen-bedingungen.
Autoren:
Dr. Erik Steger und Mag. Helmut Röhle
LexisNexis, Wien 2005
ISBN: 3-7007-3199-X, 84 Seiten
Best.-Nr. 88.30.01, Preis € 17,50,-

UNTERNEHMENS-
GRÜNDUNG IN
TSCHECHIEN



B eim Kfz-Leasing zum Bei-
spiel hat der Kunde einen
Partner, der einfach weiß,

was das Auto nach X Jahren und
einer gewissen Abnutzung für
einen Wert hat, was wiederum für
die Gestaltung der Leasingraten
maßgeblich ist. Aber auch bei der
Wahl des richtigen Kfz für das
Unternehmen kann beraten wer-
den. 

Da geht es um die Frage 
der Nutzung

ZB wie lange soll das Fahrzeug
genutzt werden, wie wird es
genutzt und beansprucht, welche
Marken und Modelle sind gängig
und erzielen auch einen entspre-
chenden Wiederverkaufswert.
Welche Kfz gibt es zB mit
Vorsteuerabzug? Das alles wird
bereits in der Bedarfsanalyse
berücksichtigt. Oder wussten Sie
schon, dass Sie beim Kfz über
Leasing sehr wohl eine höhere AfA
darstellen können, wenn auch erst
zeitverzögert? Dies vor allem dann,
wenn Sie die Firmenfahrzeuge alle
3 bis 4 Jahre tauschen und hohe
Kilometerleistungen fahren. Sie
lösen nach Beendigung des
Leasingvertrages einfach den
Aktivposten gewinnmindernd auf
und steigen auf ein neues Kfz, das
wiederum den neuesten Anforder-
ungen und technischen Sicher-
heitsmaßstäben gerecht ist, um.

Auch Fuhrparkmanagement
macht Sinn für KMU

Bereits ab 5 Kfz können
Einsparungen von bis zu 20 %
erzielt werden. Dies beginnt damit,
dass sich Ihr Personal auf die
eigentlichen Kernaufgaben des
Unternehmens konzentrieren kann
und nicht mit dem Einkauf und der
Verwaltung von Firmenfahrzeugen
beschäftigt ist. 

Das Leasingunternehmen nimmt
Ihnen einfach alles ab

Vom Einkauf über die richtige
Versicherung, Tankmanagement,
Schadensmanagement, Rechnungs-
kontrolle, statistische Auswertun-
gen, Controlling bis hin zum

Tausch des einzelnen Kfz zum rich-
tigen Zeitpunkt.

Sie möchten dem Mitbewerb um
einiges voraus sein und zB immer
einen modernen Maschinenpark
haben und brauchen vielleicht
sogar einen höheren monatlichen
Aufwand, welcher sich gewinn-
mindernd auswirkt? Leasing macht
das möglich. 

Aber alleine wenn Sie an Basel II
denken – und dabei an Ihr Rating –
ist Leasing schon empfehlenswert,
denn es verkürzt Ihre Bilanz und
verbessert dadurch die Bilanzkenn-
zahlen. 

Ihre Firma braucht mehr
Liquidität? 

Dann denken Sie auch über ein sale
& lease back Modell nach. 

Dabei verkaufen Sie hochwertige
und jüngere Objekte Ihres Unter-
nehmens an die Leasinggesell-
schaft und bringen diese aus Ihrer
Bilanz. Sie können das frei gewor-
dene Kapital anderweitig investie-
ren und finanzieren das jeweilige
Objekt aus den laufenden Erträgen.

Ihre Betriebsstätte platzt aus
allen Nähten? 

Auch hier kann geholfen werden.
Der Leasingpartner sucht für Sie
das geeignete Grundstück, über-
nimmt die Bauplanung, errichtet
für Sie das Objekt, prüft
Rechnungen und übergibt Ihnen
ein „schlüsselfertiges“ Objekt und
Sie setzen Ihre Kompetenz und
Power in Ihrem ureigensten
Bereich ein. Die Leasingdauer liegt
bei bis zu 90 % der betriebsge-
wöhnlichen Nutzungsdauer. 

Auf die Beratung kommt es an 

Fragen Sie einfach die BAWAG
P.S.K. Leasing – die kennt sich aus. 
Zum Ortstarif unter 0810 20 52 51
oder in jeder BAWAG Filiale. Und
Internetfreaks haben ihre Freude
mit dem Car-Configurator und dem
Car-Calculator auf www.leasing.at!
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Fuhrparkmanagement umfasst mehrere Produkt-Bausteine, welche einzeln wählbar sind oder auch als Gesamtpaket in Anspruch genommen 
werden können. Das Angebot der BAWAG P.S.K. Leasing wurde für Unternehmen mit Fuhrpark konzipiert, unabhängig ob es nur wenige Fahrzeuge 

oder eine ganze Flotte umfasst.

BUSINESS LEASING

Die BAWAG P.S.K. Leasing ist
Universalanbieter und kann als eine der
größten heimischen Leasing-Gesell-
schaften auf mehr als 20 Jahre
Leasingerfahrung in allen Sparten des
Leasinggeschäfts und auf eine entspre-
chend große Marktkenntnis bauen. Das
kommt Ihnen durch kompetente Be-
ratung, maßgeschneiderte Leasingan-
gebote und unkomplizierte, flexible
Abwicklung zu Gute. 28.000 zufriedene
Kunden sind die beste Referenz.

VORTEILE

Maßgeschneiderte Lösungen: Die Lea-
singkalkulation wird auf Ihre Bedürf-
nisse und auf Ihren Business-Plan opti-
mal abgestimmt (Leasingmodell,
Laufzeit, Restwert, Eigenleistung).

Schonung der Liquidität: Dank Rest-
wertansatz kommen Sie auf niedrigere
laufende Kosten und der Objektwert
ermöglicht die Finanzierung meist auch
ohne zusätzliche Sicherheiten.
Bessere Kennzahlen: Leasing steht we-
der auf der Aktiv- noch auf der Passiv-
seite der Bilanz und verbessert damit
Ihre Bilanzstruktur und Ihr Rating (gilt
für Operating Leasing auch unter IAS).
Outsourcing: Spezielle Dienstleis-
tungsmodule rund um die Leasingfi-
nanzierung wie z.B. Bau- und Fuhrpark-
management senken Ihre Fixkosten
und fördern die Wirtschaftlichkeit.
Die Absetzbarkeit der Leasingentgelte
ist im gesetzlichen Rahmen möglich.

SONDERTHEMALEASINGLEASING

Leasing für KMU –
Der Vorteil liegt auf der Hand
Mit einer Leasinggesellschaft hat der Kunde nicht nur einen Partner, der sich in Finanzierungsfragen auskennt – Leasing kann
einfach mehr. Egal ob der Kunde dabei an Kfz-Leasing, Fuhrparkmanagement, Mobilien- oder Immobilienleasing denkt. 
Die bilanztechnischen, steuerlichen Vorteile und die Dienstleistungen, die rund um das Leasing angeboten werden, machen 
Leasing zu mehr als einer Finanzierungsform.

© BAWAG P.S.K. Leasing GmbH
Prok. Maria Auer

BAWAG P.S.K. LEASING GmbH
Marketing-Internet-Schulung
1010 Wien, Fleischmarkt 1

E-Mail: maria.auer@leasing.at
Web: http://www.leasing.at

Foto: bilderbox.de

MEHR LEISTUNG VON IHREM PERSONAL – MIT GERINGEREN KOSTEN. Wir wecken den Wert Ihrer Mitarbeiter: Vom Personalmanagement über Lohn- und Gehaltsabrechnung bis zur

Zeitwirtschaft steigert unsere integrierte Software-Lösung Effizienz und Wirtschaftlichkeit. Die Richtung ist vorprogrammiert: an die Spitze. Your Partner for integrated HR solutions.
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D ie österreichische Leasing-
branche konnte im Ge-
schäftsjahr 2005 gleich

zwei Volumensgrenzen überschrei-
ten: Das Leasingneugeschäftsvolu-
men lag erstmals knapp über der
Sechs-Milliarden-Grenze. Der Be-
stand an Leasingverträgen wuchs
um 10 % auf € 20,4 Mrd. und über-
traf damit die 20-Milliarden-Grenze.
Insgesamt sind mit Ende 2005 rund
475.000 Leasingverträge im Be-
stand. Die umsatzstärkste Sparte
am Leasingneugeschäft blieb mit
einem Anteil von 53 % das Kfz-
Leasing. Mag. Franz Hagen, Prä-
sident des österreichischen Lea-
singverbandes: „Das sind Bench-
marks, die zeigen, dass der österrei-
chische Leasingmarkt hoch ent-
wickelt ist und die Branche das vor-
handene Potential sehr gut aus-
nützt.“

Auslandstöchter mit 
56%-igem Plus

Besonders erfolgreich entwickel-
ten sich die Auslandstöchter der
heimischen Leasinggesellschaften,
und zwar vor allem in den neuen
EU-Staaten Mittel- und Osteuropas.
Sie verbuchten ein Neugeschäfts-
volumen von rund € 7,8 Mrd. und
erzielten ein Wachstum von 56 %
gegenüber dem Vorjahr. Damit
übertrifft das Neugeschäft der
österreichischen Leasingunterneh-
men im Ausland erstmals das
Leasingneugeschäft am Heim-
markt. Hagen dazu: „Der österrei-
chische Markt ist ein sehr ausge-
reifter Markt. Das Potential für
unsere Branche liegt eindeutig in
den CEE-Staaten. Das zeigt sich
ganz klar an den Wachstumsraten.“
Im Detail betrachtet erhöhte sich
das Neugeschäft der Auslandstöch-
ter im Sektor Immobilienleasing
um 48 %, im Kfz-Leasing um 56 %
und im Mobilienleasing sogar um
65 %. 

Auch das Cross Border Geschäft
legte – nach einem bereits signifi-
kanten Plus im Jahr davor – 2005
nochmals um 104 % zu.

Kräftiges Plus von 21 % 
beim Immobilienleasing 

Auf dem Sektor Immobilienleasing
gelang es den Unternehmen, im
Jahr 2005 neuerlich ein kräftiges
Plus in Höhe von 21 % zu erreichen
und ein Neugeschäftsvolumen von
€ 1,4 Mrd. zu erzielen. 

Ebenso stieg die durchschnittli-
che Vertragssumme um 30 % auf
rund € 3,6 Mio. Und auch der
Immobilienleasing-Bestand wuchs
sowohl beim Volumen um 8 % auf
€ 10,6 Mrd. als auch bei der Anzahl
der Verträge um 1,4 % auf 5.262
Stück.

„Nach dem Rückgang des letzten
Jahres sehen wir nun wieder eine
erfreuliche Entwicklung vor uns“,
so Vizepräsident Mag. Peter
Tichatschek bei der Pressekon-
ferenz. „Im Jahr 2005 hat es wiede-
rum Großprojekte gegeben, die zu
einem signifikanten Wachstum
geführt haben. Dennoch muss man

die Entwicklung immer im Verlauf
mehrerer Jahre betrachten und hier
zeigt sich in den letzten sechs Jah-
ren eine Steigerung um rund 57 %.“

Die Auswertung nach Objektgrup-
pen spiegelt im Wesentlichen die
Sättigung des österreichischen
Büroimmobilienmarktes wider.
Die größten Steigerungen ver-
zeichnen die Gruppen Industrie-
gebäude (+ 168 %) und Gebäude
für Hotels und Freizeit (+ 166 %).
Aber auch bei Gebäuden für die
öffentliche Hand (+ 33 %) und Ge-
bäuden für Gewerbe und Handel
(+ 9 %) ist ein positiver Trend fest-
zustellen. Ein Rückgang zeigt sich hin-
gegen bei Bürogebäuden (- 38% ). 

Den größten Anteil am Immo-
bilienleasingmarkt haben mit rund
43 % weiterhin die Gebäude für
Gewerbe und Handel. Gebäude für
die öffentliche Hand verbuchen –
im Gegensatz zum Vorjahr – wie-
der einen Volumenanteil von 25 %.
„Es freut uns natürlich sehr“, so
Tichatschek, „dass auch die öffent-
liche Hand wieder stärker zu
Leasing als Finanzierungsform
zurückgekehrt ist und die damit
verbundenen Vorteile nutzt.“

Mobilienleasing wieder 
auf „Normal-Niveau“ 

Das Geschäft im Bereich Mobilien-
leasing ist nach dem Boom im Jahr
2004 im vergangenen Geschäfts-
jahr wieder auf das „Normal-
Niveau“ zurückgegangen. 

Mit einem Neugeschäftsvolu-
men von rund € 1,4 Mrd. liegt der
Umsatz zwar um 15 % unter dem
Vorjahr, entspricht aber den
Erwartungen der Branche. 

„Wir haben diese Entwicklung
vorhergesehen“, meint Ticha-
tschek. „Schließlich war 2004 ein
Rekordjahr, das man nicht als
Maßstab nehmen kann. Aufgrund
des Auslaufens der Investitions-
zuwachsprämie ist es in diesem
Jahr zu Vorzieheffekten bei Inves-
titionen gekommen. Maßgeblich
für den Rückgang im Jahr 2005 war
auch ein Minus von rund € 292
Mio. bzw. 93 % in der Objektgrup-
pe Eisenbahn, in der 2004 noch
zahlreiche Großgeschäfte abge-
schlossen werden konnten.
Verglichen mit dem Normaljahr
2003 verzeichnet die Sparte
Mobilienleasing sogar ein
Wachstum von rund 40 %.“ 

Die Zahl der neu abgeschlossenen
Verträge erhöhte sich um 4 % auf
21.569 Stück. Diese Tendenz resul-
tiert hauptsächlich aus der Zu-
nahme des Volumens in den Berei-
chen Computer & Büroequipment
(+ 18 %) sowie Maschinen &
Industrieanlagen (+ 21 %). 

Der Mobilienleasing-Bestand
verbuchte 2005 einen Zuwachs
um 14 % bzw. € 431 Mio. gegenü-
ber 2004.

Kfz-Leasing legt auch bei stagnie-
renden Neuzulassungen kräftig zu.
„Vor dem Hintergrund mehr oder

weniger stagnierender KFZ-Neu-
zulassungen (KFZ gesamt: - 1,2 %),
entwickelte sich der Kfz-
Leasingmarkt im Jahr 2005 weiter-
hin positiv“, so Vizepräsident Mag.
Hannes Maurer bei der
Pressekonferenz.

So konnten im Vorjahr in Öster-
reich insgesamt 145.234 Kfz-
Leasingverträge mit einem
Volumen von € 3,2 Mrd. abge-
schlossen werden. Dies entspricht
im Jahresvergleich einer Steige-
rung um 4,3 % (Anzahl Verträge)
bzw. 5,9 % (Volumen). Die durch-
schnittliche Vertragssumme betrug
€ 22.161 und stieg somit gegenüber
2004 um 1,5 %. Die Kfz-
Leasingbranche konnte auch 2005
den nun schon beachtlich lange
dauernden Wachstumskurs fortset-
zen.

Die Leasingquote (Anteil der lea-
singfinanzierten Fahrzeuge an den
Neuzulassungen) stieg demgemäß
2005 um weitere 2,2 Prozentpunk-
te auf den historischen Höchstwert
von 41,5 % (39,3 %). Bei LKW/
Bussen lag die Quote sogar bei 67,9 %.

Im Bundesländer-Vergleich glänz-
te die Bundeshauptstadt Wien mit
einem All-Time-High von 51,9 %.
Das Schlusslicht bilden die
Oberösterreicher mit 34,3 %. Fast
82 % aller Leasingverträge entfallen
auf PKW, 11 % auf leichte und 5 %
auf schwere LKW.

Das Verhältnis zwischen Privat-
und Kommerzkunden hat sich
2005 weiter in Richtung
Unternehmer verschoben (54 %
Kommerz, 45 % Private, 1 %
Öffentliche Hand).

Betrachtet man die Frage, wo
die Kunden ihre Leasingverträge
bevorzugt abschließen, zeigt sich
ein interessantes Bild: 51 % ent-
scheiden sich beim Kfz-Händler,
25 % suchen die Leasinggesell-
schaften direkt auf, 16 % finden
ihren Weg zum Leasing über ein
Kreditinstitut und 7 % über eine
Versicherung.

Als starker Wachstumsmotor hat
sich 2005 das Fuhrparkmana-
gement erwiesen. Mit 23.640 Ver-
trägen ist es gelungen, gegenüber
2004 um stattliche 23,2 % zuzule-
gen. Unternehmer setzen zeitge-
mäß auch im Bereich der Firmen-
Kfz auf „Outsourcing“ und übertra-
gen wesentliche Arbeitsvor-gänge
an externe Profis. 

Als Fazit kann festgehalten wer-
den, dass Leasing sich mit der
Entwicklung der letzten Jahre von
einem Nischenprodukt endgültig
zur bevorzugten Finanzierungs-
form der heimischen Autofahrer
entwickelt hat. 

Aufwärtstrend wird sich auch 
2006 fortsetzen

„Die Leasingbranche ist nach wie
vor ein Wachstumsmarkt“, bringt
es Vizepräsident Mag. Rudolf Fric
auf den Punkt. Der österreichische
Leasingmarkt wies in den letzten
Jahren eine durchschnittliche
Wachstumsrate von 8 % per anno

auf – auch in Zeiten sonst stagnie-
render Konjunktur. Und Fric rech-
net auch für die nächsten Jahre mit
einer Zuwachsrate über der
Inflation und damit realen
Zuwachsraten in der Branche. 

Als Gründe verweist er aktuell auf
die Basel II-Bestimmungen. Durch
Leasingfinanzierung haben Unter-
nehmen die Möglichkeit, die Per-
formance eines Unternehmens zu
optimieren und den Finanzie-
rungsrahmen zu erweitern.

Leasing als Finanzierungsform ist
zum einen hinsichtlich der Bonität
Eigenkapital schonend, zum ande-
ren wird das Finanzierungsrisiko
auf den Leasinggeber übertragen.
Auch durch die organisatorische
Auslagerung der Immobilienin-
vestition und durch die Dienstleis-
tungen im Mobilien- und Kfz-
Leasing (Fuhrparkmanagement)
entstehen für Unternehmen
rechenbare Vorteile.

Leasing. Neugeschäftsvolumen in Österreich über € 6 Mrd. – Bestand über € 20 Mrd.

Rekordvolumen für den
österreichischen Leasingmarkt
Das Wachstum des österreichischen Leasingmarktes lag 2005 bei 3,1 %. Die heimischen Leasingunternehmen verdienen erstmals außerhalb Österreichs mehr als im
Inland. Wachstumsträger ist Immobilienleasing mit + 21 %, wobei sich das Mobilienleasing nach dem Rekordjahr 2004 wieder auf „normalem“ Niveau befindet.
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DER KURZE WEG
ZUR INFORMATION

Recherche und
Informationsbeschaffung in 

betrieblichen Aufgabenfeldern

Der eigentliche Segen des Inter-
nets liegt nicht in seiner unend-
lichen Fülle an Informationen,
sondern in der Bereitstellung ak-
tuellster Fakten, effektiver Re-
cherche-Tools und redaktionell
aufbereiteter Datenbanken – das
ist die Botschaft dieses Buches.

Das Ergebnis ist ein in dieser
Form einmaliger Ratgeber – eine
Pflichtlektüre für alle, die im
betrieblichen Umfeld schnell und
effektiv verlässliche Informati-
onen beschaffen wollen.

Autorinnen:
Dr. Willi Bredemeier (Hg), 
Alja Goemann-Singer, Petra Graschi,
Rita Weissenberger

LexisNexis Deutschland
ISBN: 3-89699-195-7
Preis: € 10,–
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VÖL

Der Verband Österreichischer Leasing-
Gesellschaften wurde 1983 gegründet
und ist die offizielle Interessensvertre-
tung der heimischen Leasing-Branche.
Die 41 Mitgliedsunternehmen decken
vom Volumen, je nach Sparte, zwi-
schen 95 % und 98 % des gesamten
österreichischen Leasingmarktes ab. 

Seit seiner Gründung ist der VÖL
Mitglied des europäischen Leasing-
Dachverbandes „Leaseurope“ mit Sitz
in Brüssel und hat dadurch engen
Kontakt zur EU-Kommission und dem
Europäischen Parlament.

Engagiert ist der VÖL auch in der
Leaseurope-CESEE-Arbeitsgruppe (für
Zentral-, Ost- und Südosteuropa).

Der VÖL zählt es zu seinen Aufgaben,
einerseits die Interessen und Anliegen
der heimischen Leasingwirtschaft zu
vertreten und andererseits als Bin-
deglied zwischen Unternehmen und
Konsumenten zu fungieren. Regel-
mäßig erhebt und veröffentlicht der VÖL
die Daten seiner Mitgliedsunternehmen
und zeichnet so ein klares Bild der hei-
mischen Leasingbranche im Umfeld der
österreichischen Wirtschaft.

Foto: www.foto-graf.at



Seit 2003 bietet Hilti eine
Kombination von Geräten
und Dienstleistung an. Das 

so genannte Hilti-Flottenmanage-
ment deckt dabei alle Aspekte
einer modernen Gerätebewirt-
schaftung ab: Beschaffung, Verwal-
tung, Instandhaltung sowie Finan-
zierung von großen Maschinen-
parks. „Das steigert die Produkti-
vität und reduziert den administra-
tiven Aufwand und die damit ver-
bundenen Kosten auf ein Mini-
mum. Die bislang etwa 350
Gewerbekunden sind sowohl
Kleinbetriebe, wie etwa Elektriker
mit fünf bis zehn Mitarbeitern, als
auch Vertreter der Bauindustrie
mit mehreren tausend Mitarbei-
tern, zum Beispiel Porr“, erläutert
Verkaufsleiter Georg Morianz.

Moderne 
Gerätebewirtschaftung

Für einen monatlichen Betrag wird
eine neue Geräteflotte dem Kun-
den zur Verfügung gestellt. Wäh-
rend der vereinbarten Nutzungs-
dauer erhält der Gewerbekunde
jeden Monat nur eine einzige Rech-
nung für seine Geräte. Die Rech-
nung deckt absolut alle Kosten ab –
inklusive Reparaturen. 

Am Ende der Nutzungsdauer
werden die Geräte durch die
aktuelle Gerätegeneration ersetzt.
Das Konzept bietet aber auch die
Möglichkeit, bestehende Geräte,
die innerhalb der vereinbarten
Laufzeit sind, in das Wartungskon-
zept zu übernehmen.

Tendenz: stark steigend

Seit der Einführung des Geräte-
Flottenmanagements in Österreich
entscheiden sich laufend viele
Unternehmen für die Unterzeich-
nung eines Flottenmanagement-
Vertrages. „Der Hauptvorteil von
Hilti-Flottenmanagement liegt für
mich im reduzierten Administra-
tions- und Koordinationsaufwand“,
sagt Thomas Högler von der Porr
Filiale Tirol.

„Ich sehe den größten Gewinn für
meine Firma in einer wesentlich
verbesserten und vereinfachten
Organisation sowie in steuerlichen
und finanztechnischen Vorteilen.
Auch die zur Verfügung gestellten
Leihgeräte sind ein starkes
Argument. Dadurch gelang es uns,
die Ausfallzeiten bei Reparaturen
drastisch zu verkürzen“, erläutert
Daniel Repitz, Geschäftsführer der
Dachdeckerei Filzmaier.

Wozu Gerätemanagement?

Wo lagen die Hauptkriterien der
Kunden, die sich für einen Geräte-
Flottenmanagement-Vertrag ent-
schieden haben? Einerseits waren
ihre Kosten für Reparaturen und
Wartung zu hoch, oder sie ver-
brachten zu viel Zeit mit adminis-
trativer Arbeit. Die Auslagerung
des Gerätemanagements bringt
aber auch Transparenz in die
Gesamtkosten der Geräte und
schafft Überblick, wie viele der
Geräte tatsächlich im Einsatz sind.

Ebenso reduziert es die Stehzeiten
bei Geräteausfällen, welche zusätz-
lich die Produktivität senken und
Mitarbeiter demotivieren. Die
tagesaktuelle Verwaltung der Gerä-
te ist auch online möglich.

Durch Etikettierung und Inventari-
sierung können die Geräte einzel-
nen Mitarbeitern, Baustellen oder
Kostenstellen zugeordnet werden.
Ergänzend gibt es einen kostenlo-
sen Geräteabhol- und Lieferservice
sowie den Zugriff auf Leihgeräte
während der Ausfallzeiten und
Mietgeräte bei Bedarfsspitzen. Im
Reparaturfall garantiert Hilti rasche
Durchlaufzeiten. 

Im Fall eines Gerätediebstahls
übernimmt Hilti 75 Prozent der
offenen Raten für Mietgeräte.

Weniger Aufwand, weniger
Kosten, volle Kontrolle

Laufend gewartete Geräte vermei-
den Kosten, die häufig durch ver-
schleppte Kleinreparaturen wie
Schalter oder Kabel verursacht
werden. Darüber hinaus wird der
Gerätebestand kontinuierlich opti-
miert. Weitere Vorteile eines
Geräte-Flottenmanagements sind
die geringe Kapitalbindung und die
einfach planbare Budgetierung
durch monatlich konstante

Fixkosten und Preissicherheit.

Text: Manuela Taschlmar

Noch in den achtziger Jahren des
vorigen Jahrhunderts war der
Rückstand Österreichs bei der
Internationalisierung durch grenz-
überschreitende Direktinvestitio-
nen im Vergleich zu Volkswirt-
schaften ähnlicher Größe geradezu
enorm. Dies hat sich seit Beginn
der Neunziger Jahre grundlegend
geändert. Die Direktinvestitionen
vor allem in zentral- und osteuro-
päischen Ländern weisen Wachs-
tumsraten auf, die über dem BIP-
Wachstum liegen. 

Damit zählt Österreich auch zu den
größten Gewinnern der Ostöff-
nung und profitiert von den durch-
wegs höheren Wachstumsraten.
Alleine 2004 wurden rund drei
Milliarden Euro durch österreichi-
sche Unternehmen in Osteuropa
investiert.

Der Schritt über die Grenzen in
neue Absatz- oder Zuliefermärkte
kann sich für österreichische

Unternehmen durchaus auszahlen.
Niedrigere Rohstoff- und Arbeits-
kosten oder wachsende lokale
Märkte können findigen Unterneh-
men gute Gewinnchancen eröff-
nen. Um diese realisieren zu kön-
nen ist es aber aus unserer Erfah-
rung von entscheidender Wichtig-
keit, diese Rahmenbedingungen
genau zu kennen und zu analysie-
ren. Daher ist es auf jeden Fall
wichtig, eine ausreichende Zeit-
spanne für entsprechende Erhe-
bungen und Informationen einzu-
planen. 

Idealerweise sollte für Internatio-
nalisierungsprojekte rechtzeitig
und frühzeitig Kontakt zum Bei-
spiel mit der Außenwirtschafts-
organisation der Wirtschaftskam-
mern (www.wko.at/awo), den ent-
sprechenden Handelsdelegationen
vor Ort oder zum Beispiel auch der
austria wirtschaftsservice (www.
awsg.at/internationalisierung) als
Finanzierungspartner aufgenommen

werden. Zusätzlich sollten Unter-
nehmen auch das Know-how ihrer
Hausbanken, die oft grenzüber-
schreitend tätig sind, in Anspruch
nehmen.

Strukturen der Zielmärkte 
erkennen

Besonders wenn die Erschließung
von neuen Absatzmärkten durch
Direktinvestition – etwa durch
Gründung oder Kauf eines Aus-
landsunternehmens – geplant ist,
gilt es, sich intensiv mit den
Strukturen der Zielmärkte zu befas-
sen und sozusagen eine „Leiden-
schaft für den Markt“ zu entwickeln.
Gerade Zukunftsmärkte wie Bul-
garien, Rumänien oder die Türkei,
aber auch fernöstliche Wachs-
tumsmärkte wie China und Indien
folgen ihren eigenen Marktlogiken.

Der dritte wichtige Punkt für erfolg-
reiche Investitionen im Ausland:
aureichendes Eigenkapital. 

Wenigstens 30 % der Projektkosten
sollen über Eigenkapital finanziert
werden. Für die weitere
Finanzierung bieten sich zum
Beispiel auch zinsgünstige erp-
Darlehen der aws oder Bankkredite
mit staatlicher aws-Garantie an.

Im Laufe des Jahres wird die austria
wirtschaftsservice einen Leitfaden
für eine erfolgreiche Internatio-
nalisierung österreichischer KMU
herausgeben, der auf den Erfahrun-
gen zahlreicher österreichischer
Unternehmen und wichtiger
Experten beruht.

Leasing. Reduzierter Aufwand bei Administration und Koordination.

Geräteflotte – Das etwas 
andere Flottenmanagement
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PROFIL
Hilti wurde 1941 vom 26-jährigen
Martin Hilti und seinem Bruder Eugen in
Liechtenstein gegründet. Ursprünglich
war Hilti eine mechanische Werkstatt
mit fünf Mitarbeitern. Aus der Werkstatt
wurde ein Weltkonzern. Heute arbeiten
rund um den Globus mehr als 15.000
Menschen für das Unternehmen. Hilti
entwickelt, produziert und vertreibt
Produkte zum Messen, Meißeln,
Bohren, Schleifen usw. Hilti Austria ist
seit 50 Jahren in Österreich vertreten.
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Die Hilti-Gruppe ist eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung, Herstellung und im Vertrieb von Maschinen für gewerbliche 
Endverbraucher im Bauhaupt- und Baunebengewerbe.

Die Hilti-Gruppe ist eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung, Herstellung und im Vertrieb 
von Maschinen für gewerbliche Endverbraucher im Bauhaupt- und Baunebengewerbe

Der Schritt in neue Absatz- oder Zuliefermärkte kann sich durchaus lohnen.

Gehen Sie über die Grenzen –
Internationalisierung als Chance
Noch in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts war der Rückstand Österreichs bei der Internationalisierung durch
grenzüberschreitende Direktinvestitionen im Vergleich zu Volkswirtschaften ähnlicher Größe geradezu enorm. Dies hat sich
seit Beginn der neunziger Jahre grundlegend geändert. 

Monika 
Bednarik-Belan

Leiterin Internationalisierung der
Förderbank austria wirtschaftsservice

© Foto Wilke, mediendienst.com

BUCHTIPP

China, ein Land im Umbruch. Eine
Kultur, die für uns Europäer fremd-
artig und missverständlich erschei-
nen kann. Doch wenn man einmal
eingetaucht ist, stellt man fest, dass
die Interessen auf beiden Seiten
doch gleich sind: Expansion, Ent-
wicklung und Globalisierung.

Dieses Buch wendet sich speziell
an KMU. Es soll für alle ein Leitfa-
den sein, die mit dem Gedanken
spielen, in China Fuß zu fassen.

Autoren: Dkfm. Dr. Klaus Bruns und
Dr. Nathalie Homlong

LexisNexis, Wien 2006, 168 Seiten
ISBN: 3-7007-3366-6
Bestellnummer: 88.37.01
Preis: € 29,-
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Wiener Förderoffensive für mehr
Innovation und Beschäftigung 

WWFF und aws fördern produk-
tionsorientierte Wiener KMU.

In der Wiener Landesregierung
wurde eines der größten zusätz-
lichen Förder- und Finanzierungs-
pakete für die Wiener Klein- und
Mittelbetriebe beschlossen. Insge-
samt sind es 30 Millionen Euro,
die zur Verfügung stehen und je-
weils zur Hälfte aus Mitteln der
austria wirtschaftsservice (aws)
und des Landes Wien aufgebracht
werden. 

„Sichern und Schaffen
von Arbeitsplätzen“

„Mit dem Förderungspaket wollen
wir mehr Innovation und Beschäf-
tigung schaffen. Daher war es uns
wichtig, dass die Förderung nach
den Richtlinien der WWFF-Inno-
vationsförderung erfolgt, bei der
das Sichern und das Schaffen von
Arbeitsplätzen entscheidende Kri-
terien sind“, erklärte Finanz- und
Wirtschaftsstadtrat Vizebürger-
meister Dr. Sepp Rieder bei
einem gemeinsamen Medienge-
spräch mit WKW-Präsidentin KR
Brigitte Jank und DI Dr. Bernd
Rießland, Geschäftsführer des
Wiener Wirtschaftsförderungs-
fonds (WWFF).

„Gefördert werden zum Beispiel
der Einsatz neuer Technologien,
die Anschaffung moderner Geräte
und Maschinen, aber auch Neue-
rungen in den Bereichen Produkt-
entwicklung, Organisation, Pro-
zessablauf, Marketing oder im

Bereich der Aus- und Weiterbil-
dung von Mitarbeitern. Die Ein-
führung von solchen innovativen
Projekten ist vor allem für kleine
Betriebe besonders schwierig, oft
fehlt den Firmen dazu das not-
wendige betriebliche Eigenkapi-
tal. Denn im Durchschnitt sind
nur etwa 15 Prozent des gesamten
Betriebsvermögens der Wiener
Kleinbetriebe mit Eigenkapital
finanziert. Genau hier setzen wir
den Hebel an. Mit Hilfe der
Förderungsgelder können die Be-
triebe ihre Entwicklungs- und
Wachstumsschritte auf einer soli-
deren finanziellen Basis realisie-
ren. Mangelndes Eigenkapital soll
keine Innovationsbremse mehr
sein“, so Rieder.

„Aktuelle WIFO-Analysen zeigen
ein Anspringen der Konjunktur in
allen Wirtschaftssektoren. Das hat
mehr Investitionen von Seiten der
Wiener Betriebe zur Folge. Laut
aktuellem WIFO Investitionstest
werden die Bruttoanlageinvesti-
tionen um rund 2,7 Prozent stei-
gen. Besonders kräftig soll der In-
vestitionsanstieg in der Sachgüter-
erzeugung ausfallen. Dort liegt das
Plus bei rund 8 Prozent“, erklärt
WKW-Präsidentin Brigitte Jank.
„Genau dort und bei den produk-
tionsnahen Betrieben setzen der
WWFF und das austria wirt-
schaftsservice ihren aktuellen
Förderschwerpunkt: Mit den 15
Millionen Euro speziell für Inno-
vationen in Klein- und Kleinstbe-
trieben mit bis zu 49 Beschäftig-
ten werden Investitionen in inno-
vative Anlagen, Produkte und
Verfahren effizient unterstützt.
Die Wirtschaftskammer begrüßt

ganz ausdrücklich, dass auch die
Unternehmen mit bis zu fünf Be-
schäftigten in den Genuss von
Fördermitteln kommen und un-
terstützt diese Aktion zielgerich-
tet, damit diese Gelder auch in
Anspruch genommen werden“,
so Jank weiter.

Förderoffensive mit zwei
Förderschienen: WWFF fördert

Kleinunternehmen, 
aws fördert mittlere Betriebe

Für die Klein- und Kleinstunter-
nehmen (Betriebe mit 1 bis 49
Mitarbeitern) bietet der Wiener
Wirtschaftsförderungsfonds (WWFF)
heuer im Rahmen des Förder-
moduls „Innovationen in Kleinun-
ternehmen“ insgesamt drei För-
derwettbewerbe an. Pro Betrieb
sind Fördergelder in der Höhe von
bis zu 100.000 Euro möglich, bei
einer Förderquote von maximal
50 Prozent.

Die Förderung für mittlere
Unternehmen (50 bis 249
Mitarbeiter) wird von der austria
wirtschaftsservice abgewickelt.

Hier werden Zuschüsse von bis zu
7,5 Prozent der anrechenbaren
Projektkosten bei Investitionen in
Baumaßnahmen bzw. für die
Anschaffung neuer Maschinen
gewährt. Maximal gibt es pro
Betrieb 1,5 Millionen Euro. Die
Einreichung ist das ganze Jahr
über möglich.

Beide Förderschienen haben ein
Gesamtvolumen von jeweils 15
Millionen Euro. Insgesamt stehen
also 30 Millionen Euro zur
Verfügung.

„Mit den drei Förderwettbewer-
ben wollen wir dazu beitragen,
dass Investitionen in Innovatio-
nen für die Klein- und Kleinstun-
ternehmen in Wien besser leist-
bar werden. Zwar ist mit 27
Prozent der Anteil der Wiener
Kleinunternehmen, die Innova-
tionen betreiben, bereits recht
hoch, doch im internationalen
Vergleich gibt es hier noch zusätz-
liches Potenzial. Wir haben den
Begriff Innovation sehr breit defi-
niert. Wichtig ist, dass die innova-
tive Maßnahme im Unternehmen
erstmalig umgesetzt wird“, erklärt
DI Dr. Bernd Rießland, Geschäfts-
führer des WWFF.

Österreichs Wirtschaft dürfte
heuer real um 2,2 Prozent wach-
sen, etwas rascher als im Durch-
schnitt des Euro-Raums. Diese
Erwartungen bleiben damit gegen-
über der Prognose vom September
2005 gleich. 

Weiterhin tragen Export und
Sachgütererzeugung die Konjunk-
tur. Eine Belebung der Ausrüs-
tungsinvestitionen dürfte bevorste-
hen. Höhere Lohnabschlüsse und
niedrige Inflation ermöglichen
eine Erholung der Konsumaus-
gaben der privaten Haushalte. Der
Arbeitsmarkt ist durch kräftiges
Wachstum der Teilzeitarbeitsplätze
und einen Anstieg des Arbeitskräf-
teangebotes geprägt. Die Zahl der
Arbeitslosen wird heuer aufgrund
einer Ausweitung der Mittel für
Schulungsmaßnahmen zurückge-
hen. 

Quelle: WIFO

Prognose des Internationalen Währungsfonds:
BIP wächst heuer um 2,2 Prozent
Für 2007 werden plus 2,0
Prozent erwartet. Die Inflation
liegt 2006 bei 1,8 Prozent.

Wolfgang Gatschnegg, Mediensprecher
Vizebürgermeister Dr. Sepp Rieder
E-Mail: gaw@gfw.magwien.gv.at

Mag. Christian Dolezal, Leiter der
Pressestelle der Wirtschaftskammer Wien
E-Mail: christian.dolezal@wkw.at

Mag. Christian Lettner, Wiener
Wirtschaftsförderungsfonds/Presse
E-Mail: lettner@wwff.gv.at 

KONTAKT

Zielgruppe der WWFF-Förderschine sind zB Produktion mit
Metallerzeugnissen, Produktionsbetriebe im Bereich chemischer und

medizintechnischer Produkte sowie in der Bekleidungserzeugung

EINREICHFRISTEN UND 
LAUFZEIT DER DREI WWFF-

WETTBEWERBE 

n Kleinunternehmen zwischen 49
und 16 Beschäftigten
Einreichfrist: 27. 4. bis 31. 7. 2006
o Kleinunternehmen zwischen 15
und 6 Beschäftigten
Einreichfrist: 29. 6. bis 29. 9. 2006
p Kleinunternehmen mit bis zu 5
Beschäftigten
Einreichfrist: 25. 7. bis 25. 10. 2006

Eingereicht werden können die Projek-
te online über das Fördercockpit des
WWFF im Internet unter
http://www.wwff.gv.at/cockpit/
Infos gibt es auch über das WWFF-
Callcenter unter der Wiener
Telefonnummer 96090

Die Struktur der Wiener Wirtschaft ist
von Klein- und Mittelbetrieben ge-
prägt. Gemäß EU-Klassifikation gelten
Betriebe mit maximal 49 Beschäftig-
ten als Kleinbetriebe. Kleinstbetriebe
beschäftigen weniger als 10 Perso-
nen. Als Mittelbetriebe werden Be-
triebe mit 50 bis 249 Mitarbeiter ge-
wertet.

Wien hat mit rund 72.000 Betrieben
die meisten Unternehmen aller öster-
reichischen Bundesländer. Neben
35.900 Unternehmen ohne Mitar-
beiterInnen gibt es in Wien rund
35.000 kleine (bis 49 Beschäftigte)
und mehr als 1.100 mittlere (bis 249
Beschäftigte) Betriebe. 

Die Klein- und Mittelbetriebe machen
in Summe 99,4 Prozent der Wiener
Arbeitgeberbetriebe aus und be-
schäftigen insgesamt rund 310.000
Menschen. Das entspricht über zwei
Drittel der Mitarbeiter in der gewerb-
lichen Wirtschaft in Wien und rund
40 Prozent aller unselbstständig
Beschäftigten Wiens. 

Der Anteil der Großunternehmen in
Wien liegt bei 0,6 Prozent oder 215
Unternehmen. 

KLEINBETRIEBE

Genug oder Tröpfchenoffensive:
30 Millionen Euro für Klein-
und Mittelunternehmen in Wien

HAUPTERGEBNISSE DER KONJUNKTURPROGNOSE (MÄRZ 2006)

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Quelle: WIFO Wirtschaftsdaten, Letzte Aktualisierung: 31.3.2006 – 1) Nettoproduktionswert, einschließlich Bergbau. – 2) Einschließlich sonstiger Anlagen. – 3) Bundesanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren
(Benchmark). – 4) Labour Force Survey. – 5) Arbeitslose laut AMS.- 6) Ohne Bezug von Karenz/Kinderbetreuungsgeld, ohne Präsenzdienst, ohne in der Beschäftigungsstatistik erfasste arbeitslose Schulungsteilnehmer. 

Bruttoinlandsprodukt real 
nominell 

Sachgütererzeugung 1) real 
Handel, real 

Private Konsumausgaben, real 

Bruttoanlageinvestitionen, real 
Ausrüstungen 2) 

Bauten 

Warenexporte real 
nominell 

Warenimporte real 
nominell 

Leistungsbilanzsaldo in Mrd.Euro 
in % des BIP 

Sekundärmarktrendite 3) in % 
Verbraucherpreise 
Arbeitslosenquote 

In % der Erwerbspersonen (Eurostat) 4)

In % der unselbst. Erwerbspersonen 5) 

Unselbständig aktiv Beschäftigte 6) 

Finanzierungssaldo des Staates 
laut Maastricht-Definition 

In % des BIP 

1.0 1.4 2.4 1.9 2.4 2.0 
2.2 2.8 4.4 4.0 4.3 4.0 

.4 -.1 4.7 3.4 5.0 4.2 
2.0 .3 1.9 .4 1.9 1.9 

.3 1.6 .8 1.4 1.9 2.0 

-5.0 6.1 .6 .9 3.2 2.7 
-8.2 7.7 .8 .2 4.0 3.5 
-2.3 4.8 .5 1.5 2.5 2.0 

4.3 2.6 12.9 3.2 6.5 5.7 
4.2 1.9 13.9 4.6 7.4 6.2 

.3 6.5 11.4 1.9 5.5 5.4 
-2.0 5.0 12.5 4.8 6.8 6.2 

.75 -.48 .57 1.16 1.63 1.83 
.3 -.2 .2 .5 .6 .7 

5.0 4.2 4.2 3.4 4.0 4.3 
1.8 1.3 2.1 2.3 1.7 1.9 

4.2 4.3 4.8 5.2 5.2 5.2 
6.9 7.0 7.1 7.2 7.1 7.2 
-.5 .2 .7 1.0 1.1 .9 

-.4 -1.2 -1.0 -1.7 -1.9 -1.5 

– Wirtschaftswachstum 2002 bis 2007
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